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Amtlicher Teil

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

7	 Gefährdungen durch Windkräfte – Beurteilung und 
Maßnahmen

8	 Gefährdungen durch Gewitter und Blitzschlag – Beurtei-
lung und Maßnahmen
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  ASR A5.1 „Arbeitsplätze in nicht allseits um-
schlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im 
Freien“
– Bek. d. BMAS v. 25.8.2025 – IIIb4 – 34602 – 24 – 

Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene ASR A5.1 
„Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten 
und Arbeitsplätze im Freien“ bekannt.

Technische 
Regeln für  

Arbeitsstätten

Arbeitsplätze in nicht 
allseits umschlossenen 

Arbeitsstätten und 
Arbeitsplätze im Freien

ASR A5.1

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sons-
tige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten wieder.

Sie werden vom

Ausschuss für Arbeitsstätten

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
kannt gemacht.

Diese ASR A5.1 konkretisiert im Rahmen ihres Anwen-
dungsbereichs Anforderungen der Verordnung über Ar-
beitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann 
der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden 
Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Ar-
beitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die 
gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit 
für die Beschäftigten erreichen.
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Literaturhinweise

1	 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die in § 3a Absatz 1 und Num-
mer 5.1 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) genannten Anforderungen an Arbeitsplätze in 
nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplät-
ze im Freien.

2	 Anwendungsbereich

(1)  Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsplätzen in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten 
und von Arbeitsplätzen im Freien. Sie behandelt Gefährdun-
gen und Beeinträchtigungen für Sicherheit und Gesundheit 
von Beschäftigten durch Witterungseinflüsse und daraus re-
sultierende äußere Einwirkungen. Dabei werden im Rahmen 
dieser ASR folgende Gefährdungsfaktoren behandelt:

1.	 natürliche UV-Strahlung (Abschnitt 5), 

2.	 Niederschlag (Abschnitt 6), 

3.	 Windkräfte (Abschnitt 7) sowie

4.	 Gewitter und Blitzschlag (Abschnitt 8).

Hinweise:
1.  Informationen zur Beurteilung der Gefährdungen durch 
Hitze und Ableitung von Maßnahmen enthält die „Empfeh-
lung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) – Beurteilung 
der Gefährdungen durch Hitze und Maßnahmen an Arbeits-
plätzen in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und an 
Arbeitsplätzen im Freien“.
2.  Informationen zur Beurteilung der Gefährdungen durch 
Kälte und Ableitung von Maßnahmen enthält die „Empfeh-
lung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) – Beurteilung 
der Gefährdungen durch Kälte und Maßnahmen an Arbeits-
plätzen in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und an 
Arbeitsplätzen im Freien“.

(2)  Diese ASR gilt nicht:

1.	 für Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb gehören, aber 
außerhalb der von ihm bebauten Fläche liegen,
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2.	 für Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten durch Luftschadstoffe (z. B. Ozon) bei Tä-
tigkeiten im Freien sowie

3.	 für Gefährdungen durch die Übertragung von Infekti-
onskrankheiten durch heimische und nicht-heimische 
Insekten sowie pflanzliche oder tierische Allergene bei 
Tätigkeiten im Freien.

Hinweise:
1.  Im Geltungsbereich der Baustellenverordnung (BaustellV) 
wird empfohlen, die Anforderungen dieser ASR in der Pla-
nungsphase zu berücksichtigen.
2.  Anforderungen an die Beschaffenheit von Fußböden in 
nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und im Freien er-
geben sich aus der ASR A1.5 „Fußböden“.
3.  Anforderungen an die in nicht allseits umschlossenen Ar-
beitsstätten und im Freien liegenden Verkehrswege ergeben 
sich aus der ASR A1.8 „Verkehrswege“.
4.  Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf 
Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr ergeben 
sich aus der ASR A5.2 „Anforderungen an Arbeitsplätze und 
Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßen-
verkehr – Straßenbaustellen“.
5.  Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen in 
nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und an Arbeits-
plätzen im Freien ergeben sich aus der ASR A3.4 „Beleuch-
tung und Sichtverbindung“.

3	 Begriffsbestimmungen

3.1	 Arbeitsplätze im Freien sind Arbeitsplätze innerhalb 
von Arbeitsstätten, die sich außerhalb von Gebäuden befin-
den. 

3.2	 Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Ar-
beitsstätten sind Arbeitsplätze in Arbeitsstätten, bei denen 
durch nicht verschließbare Öffnungen in Gebäudeumhül-
lungen oder durch nicht vorhandene Wände Witterungsein-
flüsse auf die Arbeitsplätze einwirken. Bereiche von Arbeits-
stätten, bei denen während der Zeiten des Betreibens vor-
handene Tore und Türen aus Gründen des Arbeitsablaufs 
ständig geöffnet sind (z. B. Abhollager für Baustoffe mit 
Durchfahrtmöglichkeit für die Kunden) zählen auch zu Ar-
beitsplätzen in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten.

3.3	 Die Beaufort-Skala verknüpft beobachtbare (phäno-
menologische) Auswirkungen des Windes mit der Windstär-
ke, ausgedrückt in Beaufort-Grad (Bft.-Grad). Die Beaufort-
Skala reicht von Beaufort-Grad 0 (Windstille) bis Beaufort-
Grad 12 (Orkan). Den Beaufort-Graden sind Windgeschwin-
digkeitsspannen in Meter pro Sekunde (m/s) zugeordnet.
Die Auswirkungen von Wind im Binnenland werden auf der 
Beaufort-Skala dargestellt. Windinduzierte Auswirkungen 
auf See sind der Beaufort-Skala See zu entnehmen (siehe die 
Tabellen 5 und 6 im Anhang 1).

3.4	 Mobile Arbeitsmittel im Sinne dieser ASR sind mo-
bile Arbeitsmittel entsprechend Abschnitt 1 Absatz 1 der 
TRBS 2111 Teil 1 „Mechanische Gefährdungen – Maßnah-
men zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von 
mobilen Arbeitsmitteln“, z. B. mobile Baumaschinen oder 
Luftfahrtbodengeräte.

3.5	 Natürliche UV-Strahlung ist die ultraviolette Strah-
lung der Sonne.

3.6	 Personenbezogene Maßnahmen im Sinne dieser 
ASR sind Maßnahmen, die individuell wirken z. B. durch 

Anpassung von Verhalten (z. B. ausreichende Flüssigkeits-
aufnahme bei Hitze), Nutzung geeigneter Kleidung oder das 
Tragen persönlicher Schutzausrüstungen (PSA).

3.7	 Ein sicherer Ort bei Blitzschlaggefahr erfüllt die 
Anforderung, dass die beim Blitzeinschlag auftretenden 
Ströme um ihn herumgeleitet und in ihm befindliche Be-
schäftigte nicht gefährdet werden.
Gebäude stellen einen sicheren Ort dar, wenn sie mit einem 
Blitzschutzsystem bestehend aus mindestens einem äußeren 
und einem inneren Blitzschutz ausgerüstet sind. Der äußere 
Blitzschutz besteht aus Fangeinrichtungen, die den Blitz au-
ßerhalb des Gebäudes in die Erde ableiten. Der innere Blitz-
schutz verbindet und erdet alle inneren metallischen Be-
standteile des Gebäudes. 
Einen sicheren Ort stellen alle metallisch ummantelten Orte 
dar, die die Kriterien eines „Faradayschen Käfigs“ erfüllen, 
z. B. mobile Arbeitsmittel mit allseits umschlossener Kabine 
als Ganzmetallkarosserie oder geschlossene Kraftfahrzeuge.

Hinweis: 
Offene Unterstände erfüllen, auch wenn sie metallisch und 
mit ausreichenden metallischen Ableitungen für Blitzströme 
versehen sind, in der Regel nicht die Kriterien eines „Fara-
dayschen Käfigs“.

3.8	 Als Sonnenstrahlung wird in dieser ASR die natürli-
che, auf der Erdoberfläche ankommende ultraviolette, sicht-
bare und infrarote Strahlung bezeichnet. 

3.9	 Der UV-Index (UVI) ist ein Orientierungswert für 
die schädigende Wirkung natürlicher UV-Strahlung (Haut-
rötung, Sonnenbrand). Der UV-Index ist ganzzahlig mit 
Werten zwischen 0 und 11+, wobei 11+ auch höhere Werte 
einschließt. 

3.10	 Wetter ist der zeitlich und räumlich eng begrenzte 
Zustand der Atmosphäre mit kurzfristigen meteorologi-
schen Ereignissen (z. B. Hoch-, Tiefdruckgebiet, Gewitter, 
Sturm).

3.11	 Wind ist die durch natürliche Druckunterschiede aus-
gelöste Bewegung der Luft. Der auf die Beschäftigten ein-
wirkende Wind kann durch bauliche Gegebenheiten ver-
stärkt oder gemindert sein (z. B. Düseneffekte, Böigkeit).

3.12	 Witterung ist die Gesamtheit aller natürlichen mete-
orologischen Ereignisse, die im Laufe eines bestimmten 
Zeitraums (z. B. Sommer, Winter) auf einen Arbeitsplatz im 
Freien oder auf einen Arbeitsplatz in einer nicht allseits um-
schlossenen Arbeitsstätte einwirken. Gleichbedeutend ist 
der Begriff Witterungsverhältnisse.

3.13	 Witterungseinflüsse sind im Sinne dieser ASR die äu-
ßeren Einwirkungen der Witterung und des Wetters, die auf-
grund der eingerichteten Arbeitsstätte die Sicherheit und 
Gesundheit von Beschäftigten beeinflussen können (z. B. 
Niederschläge, natürliche UV-Strahlung).

4	� Allgemeines zur Beurteilung von Gefährdungen 
durch witterungs- und wetterbedingte äußere Ein-
wirkungen sowie zu Maßnahmen

(1)  Bei der Beurteilung der Gefährdungen durch witte-
rungs- und wetterbedingte äußere Einwirkungen im Freien 
sind für die Gefährdungsfaktoren

1.	 natürliche UV-Strahlung (Abschnitt 5), 

2.	 Niederschlag (Abschnitt 6), 
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3.	 Windkräfte (Abschnitt 7) sowie

4.	 Gewitter und Blitzschlag (Abschnitt 8) 

an die jeweilig vorliegende Gefährdung Beurteilungsmaßstä-
be anzulegen. Ein mögliches Zusammenwirken mehrerer 
Gefährdungsfaktoren ist zu beachten.

(2)  Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeits-
stätten sind für diejenigen Gefährdungsfaktoren wie Ar-
beitsplätze im Freien zu betrachten, durch die die Beschäf-
tigten vergleichbaren gesundheitsgefährdenden äußeren 
Einwirkungen ausgesetzt sind.

(3)  Zur Anwendung der Beurteilungsmaßstäbe enthalten 
die Abschnitte 5 bis 8 Ermittlungsverfahren, mit deren Hilfe 
die Notwendigkeit von Maßnahmen für die speziellen Ge-
fährdungen zur Erfüllung der Schutzziele nach Nummer 5.1 
Satz 1 des Anhangs der ArbStättV ermittelt werden kann. 
Gefährdungen sind bezogen auf die Bedingungen der äuße-
ren Einwirkungen für die Tätigkeiten am jeweiligen Arbeits-
platz zu ermitteln.

(4)  Bei gesundheitlich vorbelasteten oder besonders schutz-
bedürftigen Beschäftigten (z. B. Jugendliche, Schwangere, 
stillende Mütter, Menschen mit Behinderungen) ist zu prü-
fen, ob weitergehende Maßnahmen erforderlich sind.

Hinweis:
Im Rahmen dieser Prüfung wird eine arbeitsmedizinische 
Beratung empfohlen.

(5)  Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor gesund-
heitsgefährdenden äußeren Einwirkungen sind schon beim 
Einrichten der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. 

(6)  Sofern sich Gefährdungen von Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten durch äußere Einwirkungen nicht ver-
meiden lassen, sind technische, organisatorische und perso-
nenbezogene Maßnahmen zu berücksichtigen (Rangfolge 
nach dem TOP-Prinzip).

(7)  Die Maßnahmen sind auf die Nutzung der Arbeitsstätte, 
die dort geplanten bzw. vorgesehenen Tätigkeiten sowie de-
ren Ortsgebundenheit oder Ortsveränderlichkeit abzustim-
men. Sie sind den Beschäftigten durch Unterweisung be-
kannt zu machen. Beschäftigte haben ihrer Mitwirkungs-
pflicht nach § 15 ArbSchG nachzukommen.

5	� Gefährdungen durch natürliche UV-Strahlung – 
Beurteilung und Maßnahmen

Akute und chronische Gesundheitsschäden als Folge der 
Einwirkung von natürlicher UV-Strahlung, insbesondere 
Schäden an Haut und Augen, sind durch Minimierung der 
beruflichen UV-Gesamtdosis mit Hilfe entsprechender 
Maßnahmen zu vermeiden.

Hinweise: 
1.  Akute Folgen einer übermäßigen UV-Exposition der 
Haut können z. B. Sonnenbrand, beginnend mit Hautrötun-

gen (Erythem), und photosensitive Hauterkrankungen (Pho-
todermatosen) sein. Akute Schädigungen des Auges können 
Horn- und Bindehautentzündung sein. Chronische Folgen 
einer langzeitigen UV-Exposition der Haut, auch ohne Auf-
treten eines Sonnenbrandes, können Hautkrebs und Vorstu-
fen (z. B. aktinische Keratosen) sein. Bei den Augen ist u. a. 
eine Linsentrübung (grauer Star) möglich.
2.  Die Einnahme bestimmter Medikamente, Tätigkeiten mit 
bestimmten Arbeitsstoffen und der Kontakt mit speziellen 
Pflanzen können die Empfindlichkeit gegenüber natürlicher 
UV-Strahlung erhöhen (siehe auch TRGS 401 „Gefährdung 
durch Hautkontakt“ Anhang 7).

5.1	� Beurteilungsmaßstäbe für Gefährdungen durch 
natürliche UV-Strahlung

(1)  Zur Beurteilung von Gefährdungen durch natürliche 
UV-Strahlung ist der zu erwartende lokale Höchstwert des 
UV-Index während der Tätigkeit maßgeblich, wobei der Ta-
gesverlauf des UV-Index zu berücksichtigen ist. 

Hinweise: 
1.  Auch im Schatten oder bei bewölktem Himmel kann eine 
Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung vorhanden sein.
2.  Glänzende Oberflächen, wie etwa bei Metallen oder 
Glasfassaden, können hohe Anteile natürlicher UV-Strah-
lung reflektieren und damit die Gefährdung durch natürliche 
UV-Strahlung erhöhen. Matt erscheinende Materialen, z. B. 
Holzwerkstoffe, sind hingegen häufig reflexionsarm.

(2)  Aufgrund der einfachen Handhabbarkeit ist der UV-In-
dex als etablierter Bewertungsmaßstab zur Ermittlung der 
Gefährdungen durch natürliche UV-Strahlung anzuwenden. 
UV-Index-Werte bis 2 sind mit einer geringen, bis 5 mit einer 
mittleren, bis 7 mit einer hohen, bis 10 mit einer sehr hohen 
und ab 11 mit einer extremen Gefährdung durch natürliche 
UV-Strahlung verbunden.

Hinweise:
1.  Als orientierende Planungshilfe ist eine Übersicht der im 
langjährigen Durchschnitt ermittelten Tageshöchstwerte für 
Deutschland im UV-Index Jahreskalender in Abbildung 1 
dargestellt. Je nach Bewölkungssituation und geografischer 
Lage kann ein abweichender lokaler UV-Index vorliegen 
(siehe Abschnitt 5.2), der bei der Umsetzung der Maßnah-
men zu beachten ist (siehe Abschnitt 5.3).
2.  In den Mittagsstunden tritt für gewöhnlich der UV-In-
dex-Tageshöchstwert auf.
3.  Insbesondere im Frühjahr kann sich durch bestimmte at-
mosphärische Bedingungen ein über dem langjährigen 
Durchschnitt liegender UV-Index einstellen, der in Kombi-
nation mit milden Temperaturen, leichter Bekleidung und 
nach dem Winter wenig an Sonnenstrahlung gewöhnte Haut 
eine erhöhte Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung be-
wirkt.
4.  Der UV-Index berücksichtigt nicht individuelle und situ-
ative Empfindlichkeiten wie Hauttyp, Ausrichtung der Haut 
gegenüber der Sonne, Tätigkeiten mit photosensitiven Stof-
fen oder Reflexionen vor Ort.

Seite 500 GMBl 2025 Nr. 25



Abb. 1: UV-Index Jahreskalender für Deutschland (im langjährigen Durchschnitt ermittelte  
UV-Index-Tageshöchstwerte, geordnet nach Monaten; Quelle: www.baua.de/solarUV, © BAuA)

5.2	� Verfahren zur Beurteilung von Gefährdungen 
durch natürliche UV-Strahlung

(1)  Der UV-Index kann öffentlich zugänglich, aktuell und 
als Prognose, z. B. auf der Internetseite des Bundesamtes für 
Strahlenschutz (www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/
uv-index_node.html) und beim Deutschen Wetterdienst 
(DWD) für viele Orte in Deutschland abgerufen werden 
(https://kunden.dwd.de/uvi_de).

(2)  In unklaren Expositionssituationen, z. B. bei erhöhter 
UV-Reflexion von spiegelnden Oberflächen oder in großen 
Höhen über dem Meeresspiegel, können ergänzende Mes-
sungen vor Ort zur Berechnung des lokalen UV-Index 
zweckmäßig sein; darüber ist im Einzelfall zu entscheiden. 
Im Wesentlichen stehen 3 grundlegende Verfahren zur Ver-
fügung:

1.	 unterschiedlichste tragbare oder auf die Haut aufbring-
bare UV-Sensoren, z. B. UV-Datenlogger oder UV-
Check-Karten.

2.  Integralradiometer sind handlich, einfach in der Anwen-
dung und liefern sofort ein ablesbares Ergebnis.

3. Spektralradiometer messen wellenlängenabhängig mit 
hoher Präzision Sonnenstrahlung. Eine computerge-
stützte Auswertung ist erforderlich; ein Ergebnis liegt 
also nicht sofort vor.

5.3  Maßnahmen gegen Gefährdungen durch natürli-
che UV-Strahlung

(1) Ab einem UV-Index von 3 sind Maßnahmen gemäß dem 
TOP-Prinzip zu ergreifen. In der Regel ist eine sachgerechte 
Verknüpfung von technischen, organisatorischen und perso-
nenbezogenen Maßnahmen für einen wirkungsvollen Schutz 
vor natürlicher UV-Strahlung erforderlich. Abbildung 2 
ordnet den Werten des UV-Index eine niedrige bis extreme 
Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung zu und ver-
knüpft diese beispielhaft mit technischen, organisatorischen 
und personenbezogenen Maßnahmen. Ab UV-Index 8 sind 
personenbezogene Maßnahmen zwingend erforderlich.

Abb. 2: Beurteilung der Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung anhand des UV-Index mit beispielhaften Maßnahmen
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(2)  Die Beschäftigten sind bei der Unterweisung über die 
Gefährdungen durch natürliche UV-Strahlung zu informie-
ren, entsprechende Maßnahmen sind anzuweisen und zu er-
läutern.

Hinweise:
1.  Es wird empfohlen zu prüfen, ob eine arbeitsmedizinische 
Vorsorge gemäß AMR 13.3 „Tätigkeiten im Freien mit inten-
siver Belastung durch natürliche UV-Strahlung von regel-
mäßig einer Stunde oder mehr je Tag“ erforderlich ist.
2.  Im Rahmen einer Unterweisung bietet sich eine Kombi-
nation mit den Themen Hitze, Gewitter, Blitzschlag und 
Niederschlag an.

5.3.1	 Technische Maßnahmen

(1)  Zu den technischen Maßnahmen gehören alle Formen 
der Verschattung von Arbeitsplätzen. Nachfolgend werden 
Beispiele genannt.

1.	 Bei stationären Arbeitsplätzen im Freien sind z. B. Ein-
hausungen, Überdachungen, Vordächer oder Sonnense-
gel (mit ausreichender Größe und hohem UV-Schutz) 
zur gezielten Verschattung geeignet. Bestehende Ver-
schattungen, z. B. durch Gebäude oder Bepflanzungen, 
bieten oft nur einen geringen UV-Schutz.

2.	 Bei ortsveränderlichen Arbeitsplätzen im Freien sind 
z. B. Sonnenschirme oder Sonnensegel (mit ausreichen-
der Größe und hohem UV-Schutz) zur Verschattung ge-
eignet. Dabei ist die optimale Ausrichtung (Neigung) in 
Anpassung an den Sonnenstand zu berücksichtigen.

3.	 Bei reflektierenden Oberflächen in der Arbeitsplatzum-
gebung, wie geschlossenen Schneedecken, hellen Gebäu-
dewänden, Metall- oder Glasfassaden, reduzieren seitli-
che, reflexionsarme Abschirmungen, z. B. aus geeigneten 
Textil- oder Holzwerkstoffen, die UV-Exposition.

4.	 Bei mobilen Arbeitsmitteln bieten allseits umschlossene 
Kabinen mit Scheiben, die einen geringen UV-Transmis-
sionsgrad haben, einen hohen UV-Schutz, wenn die 
Fenster geschlossen sind. Ein geringes Restrisiko für die 
Augen kann durch Tragen einer geeigneten Sonnenbrille 
vermieden werden.

(2)  Bei allen technischen Maßnahmen ist darauf zu achten, 
dass im Arbeitsbereich der Beschäftigten kein Hitzestau ent-
steht; bei Bedarf sind Kompensationsmaßnahmen zu ergrei-
fen, z. B. durch Belüftung oder Klimatisierung.

Hinweis:
Informationen zu Arbeit in Hitze und Maßnahmen enthält 
die „Empfehlung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) 
zur Beurteilung der Gefährdungen durch Hitze und Maß-
nahmen an Arbeitsplätzen in nicht allseits umschlossenen Ar-
beitsstätten und an Arbeitsplätzen im Freien“.

5.3.2	 Organisatorische Maßnahmen

Organisatorische Maßnahmen dienen der Verringerung der 
Aufenthaltszeit in der Sonne, insbesondere zu Tageszeiten 
mit hohem UV-Index, z. B. durch:

1.	 Verlagerung von Tätigkeiten in einen schattigen Bereich 
oder in den Innenbereich von Gebäuden,

2.	 Verteilung der Tätigkeiten auf mehrere Beschäftigte, 

3.	 Verlegung der Tätigkeiten in die Morgen- oder Abend-
stunden und 

4.	 Anpassung von Zeitpunkten und Dauer der Ruhepau-
sen an die Tageszeit sowie Durchführung im Innenbe-
reich von Gebäuden oder in einem verschatteten Be-
reich. 

5.3.3	 Personenbezogene Maßnahmen 

(1)  Personenbezogene Maßnahmen sind z. B.:

1.	 körperbedeckende Kleidung, wie langärmlige, luftdurch-
lässige Oberteile aus dicht gewebten Stoffen und Hosen 
mit langen Beinen,

2.	 Schutz des Kopfes, z. B. in Form eines Industrieschutz-
helms, eines breitkrempigen Hutes oder Basecaps, jeweils 
mit Nacken- und Ohrenschutz, 

3.	 Sonnenschutzbrillen mit getönten Gläsern, die für die je-
weilige berufliche Tätigkeit geeignet sind, insbesondere 
wenn die Gefahr der Blendung besteht, und

	 Hinweise:
	 1.  Zu stark getönte Gläser sind für bestimmte Arbeitsbe-

reiche und Tätigkeiten nicht geeignet.
	 2.  Bei der Wahl der Gläser muss die notwendige Farber-

kennung am Arbeitsplatz sichergestellt sein.
	 3.  In Abhängigkeit von der Arbeitsumgebung können 

Gläser mit Polarisierung Blendung verringern und die 
Kontrastwahrnehmung erhöhen.

4.	 Sonnenschutzmittel für Körperstellen, die nicht durch 
Kleidung oder Kopfbedeckung geschützt werden kön-
nen (z. B. Gesicht, Nacken, Ohren, Hals, Hände). Geeig-
net sind wasserfeste Produkte mit einem hohen bis sehr 
hohen Lichtschutzfaktor (mindestens  30, besser  50+), 
einschließlich ausreichendem UV-A-Filter, erkennbar an 
dem Piktogramm in Abbildung 3.

	 Abb. 3: UV-A-Schutz Kennsiegel auf Sonnenschutzmit-
teln (Quelle: European Cosmetics, Toiletry and Perfu-
mery Association – COLIPA)

(2)  Der Arbeitgeber hat in ausreichendem Umfang geeigne-
te persönliche Schutzausrüstungen, z. B. UV-Schutzbrillen, 
sowie Sonnenschutzmittel kostenfrei zur Verfügung zu stel-
len.

6	� Gefährdungen durch Niederschlag – Beurteilung 
und Maßnahmen

(1)  Gefährdungen, welche von Niederschlag in den ver-
schiedenen Formen (z. B. als Regen, Schnee, Graupel oder 
Glatteis) hinsichtlich erhöhter Unfallrisiken durch einge-
schränkte Sicht, Glätte und Rutschgefahr ausgehen, sind zu 
vermeiden. Darüber hinaus sind Gefährdungen mit Verlet-
zungsfolgen aufgrund von mechanischen Einwirkungen von 
Niederschlag auf den menschlichen Körper, Arbeitsmittel, 
Gebäude und Umgebung zu vermeiden. Die Gefährdungen 
hängen von der Form, Intensität und der Dauer des Nieder-
schlags ab. 

Hinweis:
Die Niederschlagsform Hagel wird im Abschnitt 8 „Gefähr-
dungen durch Gewitter und Blitzschlag“ mit behandelt.
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(2) Bei Gefährdungen durch Niederschlag ist zu beachten, 
dass diese teilweise durch gleichzeitige Einwirkung anderer 
Witterungseinflüsse entstehen, wie Rutschgefahr durch ge-
frierenden Regen bei Kälte oder im Zusammenhang mit na-
türlicher UV-Strahlung durch erhöhte Reflexion bei einer 
geschlossenen Schneedecke. Die Auswirkungen reduzierter 
Wärmeisolation der Bekleidung durch Durchfeuchtung bei 
Arbeit in Kälte sind zu berücksichtigen.

Hinweis:
Informationen zu Arbeit in Kälte und Maßnahmen enthält 
die „Empfehlung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) 
zur Beurteilung der Gefährdungen durch Kälte und Maß-
nahmen an Arbeitsplätzen in nicht allseits umschlossenen Ar-
beitsstätten und an Arbeitsplätzen im Freien“.

(3) Außergewöhnliche sekundäre Gefährdungen, die von 
Niederschlag ausgehen, wie Unterspülung, Hochwasser und 
Lawinen, sind nicht Gegenstand dieser ASR.

(4) Nach dem Auftreten von starkem Schneefall ist mit Fol-
gegefährdungen zu rechnen, z. B. durch umsturzgefährdete 
oder abgebrochene Bäume oder Äste.

Hinweis: 
Anforderungen an die Freihaltung von Verkehrswegen nach 
Niederschlagsereignissen, z. B. Schneefall, sind in der 
ASR A1.8 „Verkehrswege“ enthalten.

6.1	� Beurteilungsmaßstäbe für Gefährdungen durch 
Niederschlag

(1)  Die Beurteilung der Gefährdungen durch Niederschlag 
sind bezogen auf die Tätigkeit und den jeweiligen Arbeits-
platz durchzuführen.

(2)  Niederschlag ist in der Regel sichtbar und spürbar, wes-
halb Gefährdungen durch Niederschlag nach dieser ASR auf 
der Grundlage von qualitativen Kriterien zu beurteilen sind. 
Dabei ist das im Abschnitt 6.2 beschriebene Verfahren der 
Kategorisierung von Regen, Schnee und Glätte/Glatteis in 
3 Intensitätsstufen (A, B und C) gemäß Tabelle 1 anzuwen-
den. 

(3)  Zur Information, für die Arbeitsorganisation und für die 
Einsatzplanung darf auch auf das Warnstufensystem des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur orientierenden Er-
mittlung der zu erwartenden Intensitätsstufen zurückgegrif-
fen werden.

Hinweise:
1.  Die Angaben zu den DWD-Warnstufen basieren in einer 
Region auf der nächstgelegenen lokalen Wetterstation des 
DWD. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den Vor-
hersagen des DWD und den tatsächlichen örtlichen Gege-
benheiten kommen.
2.  Diese Warnstufen des DWD werden in den Tabellen 1 
und 2 den hier verwendeten Intensitätsstufen zum Vergleich 
gegenübergestellt und Anhaltspunkte zur Beurteilung gege-
ben.

Tab. 1: Intensitätsstufen für Niederschlag mit Beschreibung und Handlungsanweisungen

Intensitäts
stufe

Beschreibung Handlungsanweisungen

A 
keine  

amtliche 
Warnung

Die Witterungsbedingungen sind nicht 
ungewöhnlich. Gefährdungen sind nicht zu 
erwarten, sofern Bekleidung, Ausrüstung und 
Verhalten den zu erwartenden Bedingungen 
am jeweiligen Arbeitsplatz entsprechen.

Ungeachtet einer geringen Gefährdung durch Nieder-
schlagsereignisse ist witterungsangepasste Kleidung zu 
verwenden. Die Wetterentwicklung ist zu verfolgen und 
bei der Arbeitsplanung nach Möglichkeit zu berücksich-
tigen.

B  
DWD-

Warnstufe  
1 bis 2

Die erwartete Witterungsbedingung ist nicht 
ungewöhnlich, aber potenziell gefährdend. Es 
können vereinzelt oder örtlich Schäden 
auftreten.

Die Wetterentwicklung ist regelmäßig zu verfolgen und 
die Beschäftigten sind über zu erwartende Verschlechte-
rungen der Lage zu informieren. Durchnässte Kleidung 
soll gewechselt und in Ruhepausen oder bei Tätigkeitsun-
terbrechungen getrocknet werden können.

C  
DWD-

Warnstufe  
3 bis 4

Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr bis 
extrem gefährlich und in der Regel mit einer 
amtlichen Unwetterwarnung verbunden. Es 
können Lebensgefahr, verbreitet Schäden und 
Zerstörung auftreten.

Sofern die Auswirkungen der bei dieser Intensitätsstufe 
vorliegenden Gefährdungen nicht durch technische oder 
organisatorische Maßnahmen reduziert werden können, 
sind Aufenthalte und Tätigkeiten im Freien einzustellen. 
Sofern möglich sind für den Zeitraum der Einwirkung 
der Niederschläge Tätigkeiten durchzuführen, bei denen 
die Beschäftigten dem Wetter nicht direkt ausgesetzt sind.

6.2	� Verfahren zur Beurteilung von Gefährdungen 
durch Niederschlag

(1)  Zur Beurteilung der Gefährdungen durch Niederschlag 
ist zunächst auf die in Tabelle 1 genannten Intensitätsstufen 
zurückzugreifen. Die örtlichen Gegebenheiten sind zur 
Festlegung der Intensitätsstufen entscheidend. Zur weiterge-
henden Ermittlung der Gefährdungen und zur besseren lo-
kalen Auflösung sind Beobachtungen der Beschäftigten vor 
Ort heranzuziehen und mit den Beurteilungsmaßstäben für 
Regen und Schnee sowie für Glätte und Glatteis nach Tabel-
le 2 zu bewerten.

(2)  Bei Sichtbeeinträchtigungen ist abzuschätzen, ob die 
notwendige Sichtweite im Rahmen der Arbeitssituation zum 
jeweiligen Zeitpunkt noch gegeben ist.

(3)  Genauere Verfahren zur Abschätzung der Gefährdun-
gen durch Niederschläge, basierend z. B. auf den Daten einer 
vor Ort betriebenen Wetterstation, dürfen zur Beurteilung 
ebenfalls herangezogen werden.

(4)  Die Intensitätsstufen zur Beurteilung der Gefährdung 
durch Regen, Schnee, Glätte und Glatteis sind der Tabelle 2 
zu entnehmen. 
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Tab. 2: Kategorisierung der Intensität von Regen, Schnee, Glätte und Glatteis

Intensitätsstufe Regen Schnee Glätte und Glatteis

A 
keine amtliche 

Warnung

Niesel- oder Landregen, 
Pfützenbildung in Senken

wenige Flocken, kaum 
Sichteinschränkungen

trockene Oberflächen bzw. 
keine überfrierende Nässe oder 
Reifablagerung

B 
DWD-Warnstufe  

1 bis 2

Wasserschicht auf Straßen Sicht durch Schneefall oder 
Schneetreiben eingeschränkt

überfrierende Nässe, Reifabla-
gerung oder kurzzeitige 
kleinräumige Glatteisbildung 

C 
DWD-Warnstufe  

3 bis 4

Überschwemmungen,  
Sturzbäche

keine Sicht mehr durch Schnee-
fall oder Schneetreiben

verbreitet Glatteisbildung am 
Boden oder an Gegenständen 

(5)  Handlungsanweisungen zu technischen, organisatori-
schen und personenbezogenen Maßnahmen bei Nieder-
schlag sind in Abhängigkeit der 3 Intensitätsstufen in Tabel-
le 1 Spalte 3 festgelegt.

6.3	� Maßnahmen gegen Gefährdungen durch 
Niederschlag

(1)  Maßnahmen gegen Gefährdungen, die von Niederschlä-
gen ausgehen, sind als sachgerechte Verknüpfung der in den 
Abschnitten 6.3.1 bis 6.3.3 für Rutschgefahr, Sichteinschrän-
kungen und mechanische Einwirkungen beispielhaft be-
nannten technischen, organisatorischen und personenbezo-
genen Maßnahmen festzulegen und umzusetzen. 

(2)  Bei der Festlegung der Maßnahmen ist die Dauer der Tä-
tigkeit sowie die Ortsgebundenheit oder Ortsveränderlich-
keit der Tätigkeit zu berücksichtigen.

6.3.1	 Maßnahmen gegen Rutschgefahr

(1)  Bei der Auswahl der Maßnahmen sind die Einflussmög-
lichkeiten des Arbeitgebers auf die dauerhafte Gestaltung 
der Arbeitsplatzumgebung (technisch oder organisatorisch) 
zu berücksichtigen. Insbesondere auf dem eigenen Betriebs-
gelände sind gemäß Maßnahmenhierarchie (TOP-Prinzip) 
technische Maßnahmen bevorzugt umzusetzen, um eine 
dauerhafte Reduzierung gefährdender Einflüsse zu errei-
chen.

(2)  Technische Maßnahmen gegen Rutschgefahr sind z. B.:

1.	 das Anbringen ausreichend großer Überdachungen vor 
Gebäudeeingängen,

2.	 das Einrichten der Gebäudeeingänge derart, dass der 
Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren 
führt,

3.	 die Nutzung einer Taumittelsprühanlage gegen Glatteis-
bildung,

4.	 die Bereitstellung und Nutzung von Materialen für ab-
stumpfende oder aufrauende Behandlung der Oberflä-
chen (Wege), z. B. Sand, Rollsplit, Sägespäne, und

5.	 das zusätzliche Kennzeichnen von Gefahrenstellen.

(3)  Organisatorische Maßnahmen gegen Rutschgefahr sind 
z. B.:

1.	 die Verlagerung des Ortes der Tätigkeit,

2.	 die zeitliche Verschiebung der Tätigkeit,

3.	 die Unterbrechung der Tätigkeit und

4.	 das Betreiben eines wirksamen Reinigungs- und Winter-
dienstes; Fußböden in Außenbereichen, zu denen Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben, müs-
sen so gereinigt, geräumt oder gestreut werden, dass sich 
keine zusätzlichen Stolper- oder Rutschgefahren erge-
ben. 

(4)  Personenbezogene Maßnahmen gegen Rutschgefahr 
sind z. B.:

1.	 die Nutzung von an die Witterung angepasster (Arbeits-)
Kleidung und persönlichen Schutzausrüstungen, insbe-
sondere von geeignetem Schuhwerk (z. B. mit stark pro-
filierter und rutschhemmender Sohle, ggf. Schuhspikes 
und Überzieher), und

2.	 bei kurzzeitiger oder kleinräumiger Glätte sowie bei un-
vermeidbaren Tätigkeiten bei Glätte die Nutzung von 
Spikes oder Schuhketten, ggf. zusätzliches Tragen eines 
geeigneten Kopfschutzes.

6.3.2	 Maßnahmen bei Sichteinschränkungen

(1)  Sichteinschränkungen ergeben sich sowohl durch die di-
rekte Einwirkung des Wetters, wie durch Regen, Schneefall 
oder Nebel, als auch durch Blendungen (geschlossene 
Schneedecke), Spiegelungen (Reflektionen in Wasserflächen) 
oder Flimmern (Eisnadeln, Diamantstaub, Polarschnee). Bei 
gemeinsamem Auftreten von Regen oder Schneefall mit 
Wind können sich die Sichteinschränkungen zusätzlich ver-
stärken.

(2)  Technische und organisatorische Maßnahmen bei Sicht-
einschränkungen dienen der Vermeidung von Unfällen und 
gefährlicher Alleinarbeit und sind in Abhängigkeit von der 
Arbeitssituation und dem Wetter z. B.:

1.	 bei zu erwartenden Sichteinschränkungen Alleinarbeit 
vermeiden, z. B. mittels gegenseitiger Absicherung durch 
eine direkte Begleitperson,

2.	 bei erforderlicher Alleinarbeit unter Sichteinschränkun-
gen die Sicherheit erhöhen, z. B. durch

a)  die Durchführung von Kontrollgängen in kürzeren 
Abständen,

b)  die Einrichtung eines zeitlich abgestimmten Melde-
systems (z. B. in zeitlichen Abständen zu wiederho-
lender Anruf, Kenntnis des Vorgesetzten über Auf-
enthaltsorte der Beschäftigten) oder

c)  die Verwendung zusätzlicher akustischer oder Licht-
Signalgeber, und
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3.	 gefährliche Alleinarbeit über den Zeitraum der vorliegen-
den Sichteinschränkungen einstellen, wenn eine Sichtver-
bindung zu anderen Personen nicht mehr gegeben ist und 
Maßnahmen nach Nummer 2 nicht umsetzbar sind.

(3)  Personenbezogene Maßnahmen bei Sichteinschränkun-
gen sind in Abhängigkeit von der Arbeitssituation und dem 
Wetter z. B.:

1.	 das Tragen von Reflektoren, Leuchtbändern und

2.	 das Tragen geeigneter Warnkleidung.

6.3.3	 Maßnahmen gegen mechanische Einwirkungen

(1)  Mechanische Einwirkungen ergeben sich z. B. durch von 
Gebäuden oder Bäumen herabfallende Eiszapfen, Eiskörner 
und Dachlawinen. Auch verdeckte Gefahren können auftre-
ten, z. B. bei Schneedecke über nicht betretbaren Dachteilen 
(nicht durchtrittssichere Lichtkuppeln oder Lichtbänder). 
Durch die Wechselwirkung von Feuchte mit Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt ist ein Festfrieren von unbedeckten 
Körperpartien, z. B. Händen, beim Berühren metallischer 
Gegenstände, z. B. Aluminiumschneeschaufel oder Außen-
türklinke, möglich.

(2)  Technische Maßnahmen gegen mechanische Einwirkun-
gen sind z. B. das Entfernen von Eiszapfen und Dachlawinen 
über Verkehrswegen und allen Bereichen, in denen sich Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit aufhalten. Ist dies nicht 
ohne Eigengefährdung möglich, sind betreffende Bereiche 
weiträumig abzusperren und zusätzlich auf die Gefahren 
hinzuweisen. Zur Durchführung technischer Maßnahmen 
ist ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. 

(3)  Organisatorische Maßnahmen gegen mechanische Ein-
wirkungen sind z. B.:

1.	 das Unterbrechen der Tätigkeiten oder

2.	 nach Möglichkeit die zeitliche oder räumliche Verlage-
rung der Tätigkeiten.

(4)  Personenbezogene Maßnahmen gegen mechanische Ein-
wirkungen sind z. B.:

1.	 beim Auftreten von Eiskörnern/Graupel das Tragen von 
Schutzbrillen oder Kopfbedeckungen mit Schild oder ei-
nem Helmschild und

	 Hinweis: 
	 Eiskörner und Graupel können Einschränkungen der 

Wahrnehmungsfähigkeit durch den unbeabsichtigten 
Lidschluss des Auges bedingen. Durch einen entsprechen-
den Schutz der Augen lässt sich die Sicherheit erhöhen.

2.	 das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen, insbeson-
dere Schutzhelm sowie Schutzhandschuhe, gegebenen-
falls einschließlich Kälteschutz.

7	� Gefährdungen durch Windkräfte – Beurteilung 
und Maßnahmen

(1)  In dieser ASR schließen die Gefährdungen durch Wind-
kräfte die direkten Auswirkungen bewegter Luftmassen, die 
Einwirkungen kleiner Teile oder Teilchen, die durch Wind 
aufgewirbelt oder weitergetragen werden, störende Windge-
räusche und Folgegefährdungen von Wind mit Sturmstärke 
mit ein. Diese, in den Absätzen 2 bis 5 anhand von Beispie-
len konkretisierten Wirkungen, sind bei der Gefährdungsbe-
urteilung zu berücksichtigen. 

Hinweise:
1.  Auch für Auswirkungen von Luftbewegungen, die durch 
Arbeitsmittel oder Arbeitsgegenstände im direkten Zusam-
menhang mit der Tätigkeit verursacht werden, z. B. die Ab-
wärtsströmung unterhalb eines Arbeitshelikopters, können 
auf Basis dieser ASR Beurteilungen durchgeführt und Maß-
nahmen abgeleitet werden.
2.  Die Wechselwirkungen von Wind mit anderen Witte-
rungseinflüssen, z. B. Wind und Regen, Wind und Hitze/Käl-
te, werden bei den anderen Gefährdungen mit betrachtet.

(2)  Gefährdungen durch Kräfte bewegter Luftmassen treten 
z. B. auf:

1.	 als direkte Auswirkung auf Beschäftigte, z. B. durch Stür-
zen oder Absturz,

2.	 als indirekte Auswirkung durch Zusammenstoß mit oder 
Quetschung durch unkontrolliert bewegte Teile, z. B. 
umstürzende Bäume, herabfallende Äste, herumfliegende 
Bauteile, schlagende Planen, kippende Schaltafeln, und

3.	 als indirekte Auswirkungen von Wellengang und Gischt, 
z. B. auf Kaianlagen, Offshore-Anlagen.

(3)  Gefährdungen durch kleine Teile oder Teilchen, die 
durch Wind aufgewirbelt oder weitergetragen werden, sind 
z. B.: 

1.	 direkte Einwirkungen auf Haut und Augen der Beschäf-
tigten,

2.	 die vermehrte Aufnahme von feinen Teilchen in Mund 
und Lunge und

3.	 Sichteinschränkungen durch starkes Staub- oder Sand-
treiben sowie Staub- oder Sandsturm.

Hinweis: 
Sofern die durch Wind aufgewirbelten und im Wind schwe-
benden festen Teilchen (z. B. Staub, Dunst, Rauch, Sand) zu-
sätzlich als Luftschadstoffe auf die Beschäftigten einwirken, 
ist dies nicht Bestandteil dieser ASR. 

(4)  Zu Gefährdungen, die durch Windgeräusche verursacht 
werden, zählt z. B. die Beeinträchtigung der Wahrnehmung 
von akustischen Signalen.

(5)  Nach dem Auftreten von Wind mit Sturmstärke ist mit 
Folgegefährdungen zu rechnen, z. B. durch umsturzgefähr-
dete Bäume, verringerte Standsicherheit aufragender Ar-
beitsmittel (Gerüste, Krane), abgerissene Stromleitungen 
oder beschädigte Sicherheitseinrichtungen.

7.1	� Beurteilungsmaßstäbe für Gefährdungen durch 
Windkräfte

(1)  Die Beurteilung der Gefährdungen durch Windkräfte 
sind bezogen auf die Tätigkeit und den jeweiligen Arbeits-
platz durchzuführen. Die örtlichen Gegebenheiten sind für 
die Ermittlung der Windstärke oder Windgeschwindigkeit 
entscheidend.

(2)  Wind ist in der Regel spürbar und ab einer gewissen 
Stärke an Umgebungsveränderungen erkennbar, weshalb 
Gefährdungen durch Windkräfte nach dieser ASR auf der 
Grundlage von beobachtbaren Auswirkungen mit Hilfe der 
Beaufort-Skala (siehe Anhang 1) zu beurteilen sind. Dabei 
ist das im Abschnitt 7.2 beschriebene Verfahren der Katego-
risierung von Wind in 3 Intensitätsstufen (I, II und III) ge-
mäß Tabelle 3 anzuwenden.
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(3)  Zur Information, für die Arbeitsorganisation und für die 
Einsatzplanung darf auch auf das Warnstufensystem des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur orientierenden Er-
mittlung der zu erwartenden Intensitätsstufen zurückgegrif-
fen werden.

Hinweise: 
1.  Die Angaben des DWD basieren in einer Region auf der 
nächstgelegenen lokalen Wetterstation des DWD. Daher kann 
es zu Abweichungen zwischen den Vorhersagen des DWD und 
den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten kommen.

2. Für die Intensitätsstufe I nach Tabelle 3 liegt nur ab 
Windstärke Beaufort-Grad 7 eine amtliche Warnung des 
DWD entsprechend Warnstufe 1 vor. Die Intensitätsstufe II 
umfasst die DWD-Warnstufe 2. Die Intensitätsstufe III um-
fasst die DWD-Warnstufen 3 und 4. Bei Arbeiten im Freien 
wird jedoch die DWD-Warnstufe 2 ab einer Windstärke von 
Beaufort-Grad 10 der Intensitätsstufe III zugeordnet. Ar-
beiten in nicht allseits umschlossenen Räumen verbleiben bei 
einer Windstärke von Beaufort-Grad 10 noch in der Intensi-
tätsstufe II.

Tab. 3: Intensitätsstufen für Windkräfte mit deren Beschreibung

Intensitäts
stufe

Beschreibung Windstärke, 
Windgeschwindig-
keit (gemessen in 
10 m Höhe)

I 
starker bis 

steifer Wind

Tätigkeiten sind behindert.

Die Windstärke/Windgeschwindigkeit führt zu ersten Einschränkungen beim 
Gehen und Stehen. Das Halten von Gegenständen ist deutlich erschwert. 
Arbeitsmittel können z. T. schwingen und nicht mehr betreibbar sein (z. B. 
Leitern, Krane, Hubarbeitsbühnen). Bäume bewegen sich sichtbar. 

Sofern Totholz vorhanden ist, gilt Intensitätsstufe II.

6 bis 7 Bft.-Grad, 
11 bis 17 m/s

II 
stürmischer 

Wind bis 
schwerer 

Sturm

Die Windstärke/Windgeschwindigkeit schränkt Gehen und Stehen fast vollstän-
dig ein. Schwerere Gegenstände und Arbeitsmittel können sich unkontrolliert 
bewegen. Herabfallende und unkontrolliert bewegte Teile (z. B. von Bäumen oder 
Gebäuden) können Personen treffen und in ungeschützten Bereichen auch 
verletzen. Bei Bäumen brechen Zweige und Äste. 

Schutz vor Verletzungsgefahr ist z. B. in Fahrzeugen möglich.

8 bis 10 Bft.-Grad, 
17 bis 28 m/s

III 
orkanartiger 

Sturm bis 
Orkan

Durch die Windstärke/Windgeschwindigkeit haben Personen keinen kontrollier-
ten Einfluss mehr auf Gehen oder Stehen.

Massive und große herabfallende und unkontrolliert bewegte Teile können 
Personen tödlich verletzen. Bäume knicken ab oder werden entwurzelt. Teile von 
Dächern und Fassaden können wegfliegen. Schutz ist nur in massiven Gebäuden 
möglich.

Tornados sind immer der Intensitätsstufe III zuzuordnen.

ab 11 Bft.-Grad, 
> 28 m/s

7.2	� Verfahren zur Beurteilung von Gefährdungen 
durch Windkräfte

(1)  Zur Beurteilung der Gefährdungen durch Windkräfte ist 
anhand der Windstärke die Intensitätsstufe nach Tabelle 3 fest-
zulegen. Zur besseren lokalen Auflösung sind zusätzlich Be-
obachtungen durch die Beschäftigten vor Ort heranzuziehen. 

(2)  Die Windstärke kann phänomenologisch mit Hilfe der 
Beaufort-Skala anhand der Auswirkungen des Windes abge-
schätzt werden. Im Binnenland ist die Beaufort-Skala, auf 
See die Beaufort-Skala See anzuwenden (siehe Anhang 1, Ta-
bellen 5 und 6).

(3)  Genauere Verfahren zur Abschätzung der Gefährdun-
gen durch Windkräfte, basierend z. B. auf den Daten einer 
vor Ort betriebenen Wetterstation, dürfen zur Beurteilung 
ebenfalls herangezogen werden.

7.3	� Maßnahmen gegen Gefährdungen durch 
Windkräfte

(1)  Maßnahmen gegen Gefährdungen, die von Windkräften 
ausgehen, sind entsprechend den Intensitätsstufen der Tabel-
le 3 zu priorisieren und umzusetzen.

(2)  Bei den Intensitätsstufen II (stürmischer Wind bis 
schwerer Sturm) und III (orkanartiger Sturm bis Orkan) 
sind technische und organisatorische Maßnahmen anzuwen-
den, um einen ausreichenden Schutz der Beschäftigten vor 
Verletzungsgefahren zu erreichen. 

7.3.1	 Technische Maßnahmen

Technische Maßnahmen gegen Windkräfte sind z. B.:

1.	 die Pflasterung, die Befestigung oder das Befeuchten der 
Arbeitsplatzumgebung (unter Beachtung der Rutschge-
fahr) zur Vermeidung der Aufwirbelung von Staub oder 
Teilchen,

2.	 die Abweisung des Windes durch Windschutzwände 
o. ä.,

3.	 die Ausstattung exponierter Stellen mit z. B. Halteein-
richtungen (Geländer, Umwehrungen) und Bodenbelä-
gen mit erhöhter Rutschfestigkeit zum Schutz vor Sturz/
Absturz,

4.	 Arbeitsmittel, die den Beschäftigten das Halten von Ge-
genständen und das Führen auch bei schwingenden Las-
ten ermöglichen (z. B. sogenannte Führungsleinen),
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5.	 das Anbringen von Sturmsicherungen, z. B. für Netze, 
um das Wegfliegen von Gegenständen zu verhindern, 

6.	 die Ausstattung ortsgebundener Arbeitsplätze im Freien 
mit Sicherheitseinrichtungen wie Funk, Mobiltelefon, Si-
gnalanzeigen oder akustischen Signalen, die unabhängig 
vom Wind wirken, 

7.	 die Sicherstellung der Stabilität baulicher Einrichtungen, 
um windbedingtes Umkippen oder Wegfliegen von Bau-
teilen zu verhindern,

8.	 das Vorhalten von Arbeitsmitteln, um den Arbeitsplatz 
bzw. den Arbeitsbereich von Totholz, losen Ästen, um-
sturzgefährdeten Bäumen u. ä. befreien zu können und

9.	 das Vorhalten geschützter Bereiche/Einrichtungen (z. B. 
„Schutz-Gebäude“, Fahrzeuge) zum Schutz vor unkont-
rolliert bewegten Arbeitsmitteln und Gegenständen; sol-
che Einrichtungen müssen der maximal zu erwartenden 
mechanischen Beanspruchung durch den Winddruck 
oder durch Gegenstände, die auf sie fallen oder gegen sie 
prallen, standhalten können.

7.3.2	 Organisatorische Maßnahmen

Organisatorische Maßnahmen gegen Windkräfte sind z. B.:

1.	 das Anpassen der Tätigkeit an die Gegebenheiten,

2.	 bei gefährlichen Windstärken/Windgeschwindigkeiten 
(auch in Böen) das Einstellen der Tätigkeiten und Aufsu-
chen geschützter Bereiche; hierfür ist ausreichend Zeit 
zur Verfügung zu stellen,

3.	 das Sichern von Teilen, Arbeitsmitteln und Elementen 
zur Verhinderung des Umkippens und Wegwehens,

4.	 das Lagern von Gegenständen in möglichst geringen Hö-
hen und wenig windexponierten Bereichen,

5.	 die regelmäßige Beseitigung verwehbarer Ablagerungen,

6.	 festlegen von Gefahrenbereichen, die z. B. durch Umkip-
pen von Bauteilen, Arbeitsmitteln oder Bäumen entste-
hen können,

7.	 Einsatz der Arbeitsmittel, z. B. Kran oder Hubarbeits-
bühne, nur bis zur zulässigen Windstärke/Windge-
schwindigkeit gemäß Herstellerangabe,

8.	 vor Arbeitsbeginn Sichtkontrolle auf Totholz, lose Äste, 
umsturzgefährdete Bäume, gegebenenfalls Beseitigung 
vornehmen oder Einstellung der Tätigkeiten und

9.	 gegebenenfalls Maßnahmen wie bei Alleinarbeit anwen-
den.

7.3.3	 Personenbezogene Maßnahmen

Personenbezogene Maßnahmen gegen Windkräfte sind z. B.:

1.	 das Tragen einer Schutzbrille zur Vermeidung von Au-
genverletzungen,

2.	 das Tragen einer Staubschutzmaske,

3.	 bei Arbeiten am Wasser die Benutzung von an Wind und 
Wellengang angepasster PSA,

4.	 die Beachtung der Eigensicherung (z. B. festhalten, an-
schlagen, von schwingenden Teilen fernhalten, nur mit 
Führungsleinen arbeiten),

5.	 die Kontrolle der Arbeitskleidung auf peitschende Kor-
deln, Schnüre oder Verschlüsse und gegebenenfalls Siche-
rung; Zusammenbinden der Haare, 

6.	 das Vermeiden von Tätigkeiten auf höhergelegen Berei-
chen des Arbeitsplatzes und

7.	 rechtzeitiges Verlassen des Gefahrenbereichs und Aufsu-
chen geschützter Bereiche/Einrichtungen.

8	� Gefährdungen durch Gewitter und Blitzschlag – 
Beurteilung und Maßnahmen

Gefährdungen durch Gewitter und Blitzschlag können sich 
vorwiegend in den Monaten Mai bis August ergeben, sind 
bei bestimmten Wetterlagen aber zu jeder Jahreszeit mög-
lich. Beschäftigte mit Arbeitsplätzen im Freien sind stark ge-
fährdet und durch entsprechende Maßnahmen zur Minimie-
rung der Gefährdungen zu schützen. Bei Gewittern kann als 
weitere Gefährdung Hagelschlag auftreten.

8.1	� Beurteilungsmaßstäbe für Gefährdungen durch 
Gewitter und Blitzschlag

(1)  Mit Gewittern muss immer gerechnet werden, wenn die-
se in Wettervorhersagen angekündigt sind oder persönliche 
Erfahrungen dies erwarten lassen. Bei entsprechender Wet-
terlage ist auch mit der spontanen Entstehung örtlich be-
grenzter Gewitter zu rechnen.

(2)  Bei einer Wetterlage, in der Gewitter entstehen können, 
steigen auch die Gefährdungen durch einen Blitzschlag. Der 
ungeschützte Aufenthalt an Arbeitsplätzen im Freien, an de-
nen die Beschäftigten den höchsten Punkt darstellen, erhöht 
die Gefährdung des direkten Blitzschlages in die Person. 
Hohe Objekte mit Kanten und Spitzen begünstigen einen 
Blitzschlag mit gegebenenfalls indirekten Gefährdungen, 
wie Lärm, Blendung, Ausfall von Arbeitsmitteln, Auftreten 
von Schrittspannung.

(3)  Bei der Beurteilung von Gefährdungen durch Blitz-
schlag sind die nachfolgend benannten Aspekte zu beachten 
mit dem Ziel, eine rechtzeitige Warnung zu veranlassen, da-
mit die Beschäftigten einen sicheren Ort bei Blitzschlagge-
fahr aufsuchen können:

1.	 wie weit darf sich das Gewitter dem Arbeitsplatz im Frei-
en nähern,

2.	 welche Zeit benötigen die Beschäftigten, einen sicheren 
Ort bei Blitzschlaggefahr aufzusuchen, unter Berück-
sichtigung von Zugbahn und Zuggeschwindigkeit des 
Gewitters und 

3.	 wie weit muss ein vorbeigezogenes Gewitter vom Ar-
beitsplatz im Freien entfernt sein, um ihn wieder sicher 
einnehmen zu können?

(4)  Bei Annährung oder Abzug eines Gewitters sind im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in Abhängigkeit des 
gewählten Verfahrens (optisch-akustische Bewertung oder 
Feldstärke-Messung) als Beurteilungsmaßstäbe die Werte 
der Tabelle 4 heranzuziehen. Bei Konstellationen der siche-
ren Blitzableitung aufgrund der Umgebungsbedingungen, 
z. B. im innerstädtischen Kontext oder bei ähnlichen Gege-
benheiten, z. B. im Schutzbereich von Fangeinrichtungen 
(siehe Anhang 2), darf die Gefährdung durch Blitzschlag 
eine Stufe niedriger angesetzt werden.
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Tab. 4: Beurteilungsmaßstäbe für Gefährdungen durch Blitzschlag

Verfahren Blitzschlaggefahr

gering hoch sehr hoch

optisch-akustisch Donner nicht wahrnehmbar, 
d. h. mehr als 10 km 
Abstand; 30 Minuten nach 
letztem Donner

Donner ohne oder mit 
Zuordnung zum Blitzer-
eignis wahrnehmbar

Zeit zwischen Blitzereignis und 
Donner weniger als 10 s, d. h. 
weniger als 3,4 km Abstand 

Feldstärke-Messung weniger als 3000 V/m 3000 V/m bis 5000 V/m über 5000 V/m

8.2	� Verfahren zur Beurteilung von Gefährdungen 
durch Gewitter und Blitzschlag

(1)  Im Rahmen dieser ASR dürfen zur Beurteilung von Ge-
fährdungen durch Gewitter und Blitzschlag verschiedene 
Verfahren mit unterschiedlichem Ermittlungsaufwand ange-
wendet werden. 

(2)  Bei allen Verfahren ist zu beachten, dass eine langfristige 
Vorhersage von Gewitter und Blitzschlag nicht möglich ist. 
Erkenntnisse über konkrete Gewitter- und Blitzschlaggefah-
ren sind den Beschäftigten an Arbeitsplätzen im Freien da-
her stets unverzüglich mit geeigneten Mitteln in Form einer 
rechtzeitigen Warnung bekanntzugeben.

8.2.1	� Verfahrensweise zur Beobachtung der Wetterent-
wicklung in der Umgebung

(1)  Beobachtungen zur Wetterentwicklung in der Umge-
bung durch die Beschäftigten liefern eine Grundlage zur Be-
urteilung der vor Ort bestehenden Gefährdungen durch 
Blitzschlag nach Tabelle 4.

(2)  Gewitter lassen sich durch Donnergeräusche wahrneh-
men. Abhängig von Randbedingungen, wie Windrichtung, 
Hintergrundgeräuschen, Temperatur, Luftfeuchte und Ge-
lände, ist dies bei einem Abstand zum Gewitter kleiner 
20 km wahrnehmbar. Zunächst nur als andauerndes Raunen 
oder Rollen wahrnehmbar, wird der Donner bei einem Ab-
stand zum Gewitter kleiner 5 km zum Knallgeräusch.

Hinweise:
1.  Bei einer Zeitdifferenz von 1  Sekunde zwischen Licht- 
und Geräuschereignis entspricht dies einer Entfernung von 
ca. 340 m. Zur Abstandsermittlung muss der Donner als 
Knallgeräusch dabei eindeutig einem Blitz zugeordnet wer-
den können.
2.  Verwendung von Gewitter-Warnungen/Warn-Apps: 
Beim Durchzug von Frontgewittern können sie Informatio-
nen zum wahrscheinlichen Zeitpunkt des Eintreffens geben. 
Durch Beobachtung des zeitlichen Verlaufs in Warn-Apps, 
auch unter Nutzung von Prognose-Funktionen, lassen sich 
Abstand, Zugbahn und Zuggeschwindigkeit eines Gewitters 
und die voraussichtliche Ankunftszeit abschätzen. Bei Ent-
stehung von regionalen Wärmegewittern können Gewitter-
Warnungen/Warn-Apps nicht als Verfahren zur Beurteilung 
der Gewitter- und Blitzschlaggefahren vor Ort/am Arbeits-
platz eingesetzt werden.

8.2.2	� Verfahren zur Detektion von Gewitter und Blitz-
schlag durch Feldstärkemessung am Boden

(1)  Bei der Feldstärkemessung am Boden werden mit statio-
närer Messtechnik fortlaufend die Feldstärken ermittelt und 
beim Überschreiten örtlich festgelegter Werte Blitzschlagge-
fahren festgestellt.

(2)  Mit diesem Verfahren lassen sich auch atmosphärische 
Zustände erkennen, die schon weit im Vorfeld von Gewit-
tern auf Blitzschlaggefahren hindeuten.

8.3	� Maßnahmen gegen Gefährdungen durch Gewitter 
und Blitzschlag

Maßnahmen gegen Gefährdungen durch Gewitter und 
Blitzschlag sind im Vorfeld zu planen und den Beschäftigten 
durch Unterweisung bekanntzumachen.

8.3.1	 Technische Maßnahmen

(1)  Nicht allseits umschlossene Arbeitsstätten sind als siche-
rer Ort bei Blitzschlaggefahr einzurichten, wenn an den in 
ihnen befindlichen Arbeitsplätzen bei Blitzschlaggefahr wei-
tergearbeitet werden soll.

(2)  Kabinen mobiler Arbeitsmittel sind als sicherer Ort bei 
Blitzschlaggefahr auszulegen, wenn die Beschäftigten sich 
bei Blitzschlaggefahr darin aufhalten sollen.

(3)  In exponierten Arbeitsstätten (z. B. bei Offshore-Wind-
energieanlagen) ist ein sicherer Ort bei Blitzschlaggefahr ein-
zurichten.

(4)  Sichere Orte bei Blitzschlaggefahr schützen in der Regel 
auch gegen Hagelschlag. 

8.3.2	 Organisatorische Maßnahmen

Als organisatorische Maßnahmen soll unter Berücksichti-
gung der Aspekte in Abschnitt 8.1 Absatz 3 vorgesehen wer-
den, dass

1.	 die Warnung vor Blitzschlaggefahr alle betroffenen Be-
schäftigten unverzögert erreicht,

2.	 die Tätigkeiten im gefährdeten Bereich sofort eingestellt 
werden oder bei Tätigkeiten, die nicht unmittelbar einge-
stellt werden können, die Warnung mit ausreichender 
Vorlaufzeit übermittelt wird, 

3.	 die Beschäftigten die vorgesehenen sicheren Orte bei 
Blitzschlaggefahr (z. B. Gebäude, geeignete Fahrzeuge) 
rechtzeitig erreichen können und

4.	 die Tätigkeiten erst nach Ende der Blitzschlaggefahr und 
nicht unmittelbar (z. B. nach Ende des Niederschlags) 
wieder aufgenommen werden.

8.3.3	 Personenbezogene Maßnahmen

(1)  Beschäftigte haben vorgegebene organisatorische Maß-
nahmen bei Blitzschlaggefahr unverzüglich zu befolgen, da 
eine Reaktion im Moment des Blitzschlages nicht mehr 
möglich ist.

(2)  Nach dem Aufsuchen sicherer Orte bei Blitzschlagge-
fahr ist der Kontakt zu metallischen Außenflächen, z. B. von 
Fahrzeugen oder Containern, und zu Kabeldurchführungen 
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zu vermeiden. Der sichere Ort darf erst nach Wegfall der 
Blitzschlaggefahr verlassen werden.

(3)  Wenn sichere Orte bei Blitzschlaggefahr nicht aufge-
sucht werden können, haben Beschäftigte

1.	 sich im Freien nicht auf Erhebungen oder im Wasser auf-
zuhalten,

2.	 Abstand von größeren Objekten (Masten, Bäumen, nicht 
blitzschlagsicheren Gebäuden) zu halten sowie Arbeits-
mittel und Gegenstände aus Metall mit Abstand zu sich 
abzulegen,

3.	 sich mit Abstand zu anderen Personen und nicht in 
Gruppen aufzuhalten sowie

4.	 die Gefahr der Körperdurchströmung zu vermeiden, d. h. 
sich engbeinig hinzuhocken, beide Knie mit beiden Ar-
men zu umfassen und sich nicht an z. B. Wände oder Zäu-
ne anzulehnen.

Tab. 5: Beaufort-Skala

Anhang 1  
Beaufort-Skala und Beaufort-Skala See

Die Beaufort-Skala ist ein Hilfsmittel, mit deren Hilfe die 
Windstärke anhand der Auswirkungen des Windes geschätzt 
werden kann. Sie reicht von Stärke 0 (Windstille) bis Stär-
ke 12 (Orkan). 
Tabelle 5 enthält die Beaufort-Skala zu den Auswirkungen 
von Wind im Binnenland, Tabelle 6 die Beaufort-Skala See 
zu den windinduzierten Auswirkungen auf See.

Hinweis:
Die angegebenen signifikanten Wellenhöhen sind ungefähre 
Richtwerte der sogenannten „ausgereiften Windsee“. Die 
Überlagerung der Windsee durch Dünung ist dabei nicht be-
rücksichtigt. H1/3 bezeichnet die durchschnittliche Wellenhö-
he im höchsten Drittel aller Wellen im Seegang.

Beaufort-
Grad

(Bft.-Grad)

Bezeichnung Mittlere Windgeschwindigkeit  
in 10 m Höhe über freiem Gelände

Beispiele für die Auswirkungen des 
Windes im Binnenland

(m/s) (km/h)

0 Windstille 0 – 0,2 < 1 Rauch steigt senkrecht auf

1 leiser Zug 0,3 – 1,5 1 – 5 Windrichtung angezeigt durch den Zug des 
Rauches

2 leichte Brise 1,6 – 3,3 6 – 11 Wind im Gesicht spürbar, Blätter und 
Windfahnen bewegen sich

3 schwache Brise, 
schwacher Wind

3,4 – 5,4 12 – 19 Wind bewegt dünne Zweige und streckt 
Wimpel

4 mäßige Brise, 
mäßiger Wind

5,5 – 7,9 20 – 28 Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, 
hebt Staub und loses Papier

5 frische Brise,  
frischer Wind

8,0 – 10,7 29 – 38 kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, 
Schaumkronen bilden sich auf Seen

6 starker Wind 10,8 – 13,8 39 – 49 starke Äste schwanken, Regenschirme sind 
nur schwer zu halten, Stromleitungen 
pfeifen im Wind

7 steifer Wind 13,9 – 17,1 50 – 61 fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen 
den Wind, ganze Bäume bewegen sich

8 stürmischer Wind 17,2 – 20,7 62 – 74 Zweige brechen von Bäumen, erschwert 
erheblich das Gehen im Freien

9 Sturm 20,8 – 24,4 75 – 88 Äste brechen von Bäumen, kleinere 
Schäden an Häusern (Dachziegel oder 
Rauchhauben abgehoben)

10 schwerer Sturm 24,5 – 28,4 89 – 102 Wind bricht Bäume, größere Schäden an 
Häusern

11 orkanartiger Sturm 28,5 – 32,6 103 – 117 Wind entwurzelt Bäume, verbreitet 
Sturmschäden

12 Orkan ab 32,7 ab 118 schwere Verwüstungen
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Tab. 6: Beaufort-Skala See 

Beau-
fort-
Grad

(Bft.-
Grad)

Bezeichnung Windgeschwindigkeit  
(gerundete Werte)

Signifi-
kante 

Wellen-
höhe H1/3

Auswirkungen des Windes auf See

(m/s) (km/h) (Knoten) (m)

0 Stille ~ 0 < 1 < 1 0 spiegelglatte See

1 leiser Zug ~ 1 1 – 5 1 – 3 0,1 kleine schuppenförmig aussehende 
Kräuselwellen ohne Schaumkämme

2 leichte Brise 2 – 3 6 – 11 4 – 6 0,2 kleine Wellen, noch kurz, aber ausgepräg-
ter; die Kämme sehen glasig aus und 
brechen nicht

3 schwacher Wind 3 – 5 12 – 19 7 – 10 0,6 die Kämme beginnen zu brechen, der 
Schaum ist glasig, vereinzelt können kleine 
weiße Schaumköpfe auftreten

4 mäßiger Wind 5 – 8 20 – 28 11 – 16 1 die Wellen sind zwar noch klein, werden 
aber länger; weiße Schaumköpfe treten 
schon ziemlich verbreitet auf

5 frischer Wind 8 – 11 29 – 38 17 – 21 2 mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange 
Form annehmen; weiße Schaumkämme 
bilden sich in großer Zahl, vereinzelt kann 
schon etwas Gischt vorkommen

6 starker Wind 11 – 14 39 – 49 22 – 27 3 Bildung großer Wellen beginnt; überall 
treten ausgedehnte weiße Schaumkämme 
auf, häufig mit Gischt

7 steifer Wind 14 – 17 50 – 61 28 – 33 4 die See türmt sich auf; der beim Brechen 
der Wellen entstehende weiße Schaum 
beginnt sich in Streifen in Windrichtung 
zu legen

8 stürmischer 
Wind

17 – 21 62 – 74 34 – 40 5,5 mäßig hohe Wellenberge von beträchtli-
cher Länge; die Kanten der Kämme 
beginnen zu Gischt zu verwehen; gut 
ausgeprägte Schaumstreifen

9 Sturm 21 – 24 75 – 88 41 – 47 7 hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen; 
das bekannte „Rollen“ der See beginnt; die 
Gischt kann die Sicht beeinträchtigen

10 schwerer Sturm 24 – 28 89 – 102 48 – 55 9 sehr hohe Wellenberge mit langen 
überbrechenden Kämmen; die entstehen-
den Schaumflächen werden in so dichten 
weißen Streifen in Richtung des Windes 
geweht, dass die Meeresoberfläche im 
Ganzen weiß aussieht; das Rollen der See 
wird schwer und stoßartig; die Sicht ist 
beeinträchtigt

11 orkanartiger 
Sturm

28 – 33 103 – 117 56 – 63 11,5 außergewöhnlich hohe Wellenberge; kleine 
und mittelgroße Schiffe zeitweise hinter 
Wellenbergen verdeckt; die See ist völlig 
von langen weißen Schaumflächen 
bedeckt. Überall werden die Kanten der 
Wellenkämme zu Gischt verweht; die Sicht 
ist stark herabgesetzt

12 Orkan > 33 > 118 > 64 > 14 die Luft ist mit Schaum und Gischt 
angefüllt; die See ist vollständig weiß von 
treibender Gischt; die Sicht ist sehr stark 
herabgesetzt
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Anhang 2  
Schutzbereich eines Gebäudes mit Blitzschutzsystem für den Personenschutz

Tabelle 7 gibt an, wie weit Personen von einem Gebäude mit Blitzschutzsystem oder einem anderen geerdeten Objekt (Fang-
stange) entfernt sein dürfen, ohne direkt vom Blitz getroffen zu werden. 

Hinweis: 
Bei Blitzschutzklasse II ist der Schutz gegen Blitzschlag in 95 % der Fälle wirksam, bei Blitzschutzklasse III in 88 % der Fälle.

Tab. 7: Schutzbereich eines Gebäudes mit Blitzschutzsystem für den Personenschutz

Höhe des Gebäudes (m) maximaler Abstand zum Gebäude für Schutz vor Direktschlag (m)

Blitzschutzklasse II Blitzschutzklasse III

2,5 0 0

3 1 1

3,5 2 3

4 3 4

4,5 4 5

5 5 6

5,5 5 7

6 6 8

6,5 7 9

7 7 9

7,5 8 10

8 8 11

8,5 9 12

9 9 12

10 10 13

11 11 15

12 12 16

13 13 17

14 13 18

15 14 19

16 15 20

17 15 20

18 16 21

19 16 22

20 16 23

21 17 23

22 17 24

23 17 24

24 17 25

25 18, maximaler Abstand 26

26 26

27 26

28 27

29 27

30 28

31 28
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Höhe des Gebäudes (m) maximaler Abstand zum Gebäude für Schutz vor Direktschlag (m)

Blitzschutzklasse II Blitzschutzklasse III

32 28

33 29

34 29

35 29

36 29

37 29

38 30, maximaler Abstand
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Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  – TRBA 500 „Grundlegende Maßnahmen bei  
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ 
– Bek. d. BMAS v. 28.8.2025 – IIIb 3-34504-7 –

Gemäß § 19 Absatz 4 der Biostoffverordnung macht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Neufassung 
folgender Technischer Regel für Biologische Arbeitsstoffe 
bekannt:

Neufassung der TRBA 500 

Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – hat 
die nachfolgende TRBA 500 „Grundlegende Maßnahmen 
bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“, Ausgabe 
2012, zuletzt geändert in GMBl Nr. 15–20 vom 25.4.2012, 
wie folgt neu gefasst. 

Technische Regeln 
für Biologische 
Arbeitsstoffe

Grundlegende 
Maßnahmen bei 
Tätigkeiten mit 

biologischen 
Arbeitsstoffen

TRBA 500

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen wieder. 

Sie werden vom

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS)
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ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) im Gemeinsamen Ministerial-
blatt (GMBl) bekannt gegeben.

Diese TRBA konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungs-
bereiches Anforderungen der Biostoffverordnung. Bei Ein-
haltung dieser Technischen Regel 500 kann der Arbeitgeber 
davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen 
der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine an-
dere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftig-
ten erreichen.
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Literaturhinweise

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRBA beschreibt grundlegende Maßnahmen, die 
bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen) 
anzuwenden sind. Diese Maßnahmen umfassen neben bauli-
chen, technischen, organisatorischen und persönlichen 
Schutzmaßnahmen insbesondere Maßnahmen der persönli-
chen Körperhygiene zur Verringerung der Exposition der 
Beschäftigten gegenüber Biostoffen mit dem Ziel, Infektio-
nen sowie sensibilisierende und toxische Wirkungen zu ver-
hindern. Sie stellen einen Mindestschutz der Beschäftigten 
bei Tätigkeiten mit Biostoffen sicher.

(2) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass die Grund-
maßnahmen nach dieser TRBA den Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten nicht in ausreichendem Maße sicherstellen, 
sind weitergehende Schutzmaßnahmen erforderlich.

(3) Branchen- und verfahrensspezifische Maßnahmen, die 
in anderen TRBA beschrieben sind, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen (www.baua.de/trba). 

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Biostoffe 

Der Begriff der Biostoffe ist in der Biostoffverordnung 
 (BioStoffV) abschließend definiert. Es handelt sich dabei ins-
besondere um Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und 
Viren sowie Endoparasiten einschließlich ihrer gentechnisch 
veränderten Formen, die beim Menschen Infektionen und 
sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen kön-
nen.

2.2 Bioaerosol 

Unter Bioaerosolen werden luftgetragene Flüssigkeitströpf-
chen und feste Partikel verstanden, die aus Biostoffen oder 
deren Stoffwechselprodukten bestehen oder mit ihnen be-
haftet sind. Wegen ihrer geringen Größe schweben sie in der 
Luft und können eingeatmet werden.

2.3	 Mikrobielle Verunreinigung

Als mikrobiell verunreinigt werden Materialien oder Gegen-
stände bezeichnet, auf denen Biostoffe wachsen oder die 
durch direkten Kontakt oder über den Luftweg mit Biostof-
fen kontaminiert wurden und deren Verunreinigung über die 
natürlich vorkommende Hintergrundkonzentration (ubi-
quitäre Belastung) hinausgehen. Auch bereits abgestorbene 
Biostoffe oder deren Zellbestandteile, von denen weiterhin 
eine sensibilisierende oder toxische Wirkung ausgehen kann, 
fallen in dieser TRBA unter mikrobiellen Verunreinigungen.

2.4	 Belastete Bereiche

Belastete Bereiche sind Bereiche, in denen eine Infektionsge-
fahr oder eine gegenüber der allgemeinen Umgebung erhöh-
te Exposition gegenüber Biostoffen besteht (Expositionsstu-
fe „erhöht“ nach TRBA 400).

2.5	 Sonstige Begriffe

Im Übrigen sind in dieser TRBA die Begriffe so verwendet, 
wie sie im „Begriffsglossar zu den Regelwerken der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverord-
nung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV)“1 der Ausschüsse für Betriebssicherheit, Biolo-
gische Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe (ABS, ABAS und 
AGS) bestimmt sind.

3	� Informationsermittlung und Gefährdungs
beurteilung 

3.1	 Grundsatz 

Gemäß BioStoffV muss vor Aufnahme der Tätigkeiten mit 
Biostoffen eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wer-
den. Wesentliche Grundlage hierfür ist eine ausreichende In-
formationsermittlung. Dies sind insbesondere Informatio-
nen zu den vorhandenen Biostoffen, deren Aufnahmepfa-
den, z. B. durch Einatmen, über den Mund oder durch In-
sektenstiche, sowie zu den auszuführenden Tätigkeiten. Ne-
ben der Infektionsgefährdung sind auch sensibilisierende 
und toxische Wirkungen zu berücksichtigen. Eine Hilfestel-
lung mit Hinweisen und Beispielen gibt hierfür die 
TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurtei-
lung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätig-
keiten mit biologischen Arbeitsstoffen“, insbesondere in 
Fällen, in denen keine spezifische TRBA vorliegt.

3.2	� Beispiele für Bereiche und Tätigkeiten mit möglicher 
Exposition 

	– Einfüllen, Umfüllen, Mischen oder Sortieren von Stoffen 
oder Produkten, die mikrobiell verunreinigt sein können,

	– Anlieferung, Lagerung und Transport von Materialien, 
die mikrobiell verunreinigt sind,

	– Tätigkeiten bei Reinigung, Wartung, Inspektion oder In-
standhaltung in mikrobiell verunreinigten Bereichen,

	– Tätigkeiten mit unbehandelten Naturmaterialien,2

	– Reinigung von Sanitärbereichen,

1 	 https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/Glossar

2 	 Unbehandelte Naturmaterialien wie Getreide, Rohkaffee, Stroh, Rinden-
mulch, Weintrauben, Zwiebeln, Flachs etc. weisen eine natürliche Besied-
lung durch Mikroorganismen auf. Insbesondere bei der Handhabung tro-
ckener unbehandelter Naturmaterialien kann es zur Freisetzung in die 
Luft kommen.
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	– Straßenreinigung,

	– Bodenarbeiten,

	– Entfernung und Entsorgung mikrobiell verunreinigter 
Materialien,

	– Sprühverfahren, Hochdruckreinigung,

	– Umgang mit Brauch- und Kreislaufwasser,

	– Wartung von Kühlschmierstoff-Systemen,

	– Tätigkeiten an raumlufttechnischen Anlagen,

	– Ausziehen von mikrobiell verunreinigter Schutzklei-
dung,

	– Tätigkeiten mit Kontakt zu Tieren und deren Ausschei-
dungen (z. B. Aufnahme über Tierkot und Tierkotstaub, 
Biss-, Stich-, Kratzverletzungen durch Tiere).

Die Liste ist nicht abschließend. Je nach betrieblichen Gege-
benheiten sind auch bei anderen Tätigkeiten Expositionen 
möglich.

Angaben zu weiteren relevanten Bereichen und Tätigkeiten 
sind in verschiedenen branchenspezifischen TRBA3 enthal-
ten.

3.3	 Betriebsstörungen und Unfälle 

Sofern durch Betriebsstörungen und Unfälle Gefährdungen 
durch Biostoffe für die Beschäftigten auftreten können, sind 
geeignete Notfallmaßnahmen (inklusive Persönliche Schutz-
ausrüstungen – PSA und Erste-Hilfe-Maßnahmen) festzule-
gen und vorzuhalten. 

4	 Schutzmaßnahmen 

4.1	 Grundpflichten

(1)  Bei allen Tätigkeiten mit Biostoffen müssen mindestens 
die allgemeinen Hygienemaßnahmen nach Abschnitt 4.2 
eingehalten werden.

(2)  Werden nicht ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen 
der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische 
Wirkungen ausgeübt, hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit 
von der Gefährdungsbeurteilung weitergehende Schutz-
maßnahmen zu ergreifen. Auf der Grundlage der Gefähr-
dungsbeurteilung sind vor der Aufnahme der Tätigkeiten die 
konkreten Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 4.3 festzule-
gen und umzusetzen. Diese müssen so ausgelegt sein, dass 
Gefährdungen vermieden und ggf. verbleibende Gefährdun-
gen möglichst geringgehalten werden. Dabei sind die jewei-
ligen relevanten Aufnahmewege zu berücksichtigen.

(3)  Bei der Ermittlung und Auswahl von Schutzmaßnah-
men ist auch der Betriebsrat oder die Personalvertretung zu 
beteiligen. Die Beschäftigten sollen die Möglichkeit zur Mit-
wirkung erhalten.

(4)  Hinsichtlich der Erstellung von Betriebsanweisungen 
und der Unterweisung der Beschäftigten wird auf den ent-
sprechenden Abschnitt der TRBA 400 verwiesen4. 

3 	 https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/TRBA.html

4 	 Beispiele für Betriebsanweisungen, die auf die jeweilige Tätigkeit anzu-
passen sind, finden sich in der DGUV Information 213-016 „Betriebsan-
weisungen nach der Biostoffverordnung“ sowie bei den einzelnen Lan-
desbehörden und Unfallversicherungsträgern.

(5)  Beim Eintritt von Betriebsstörungen und Unfällen mit 
Biostoffen sind geeignete Notfallmaßnahmen (inklusive Per-
sönliche Schutzausrüstungen (PSA) und Erste-Hilfe-Maß-
nahmen) anzuwenden.

4.2	 Allgemeine Hygienemaßnahmen

(1)  Die Hygienemaßnahmen sind Teil der allgemeinen 
Schutzmaßnahmen. Dazu gehört insbesondere, dass

1.	 Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in einem dem Arbeitsab-
lauf entsprechenden sauberen Zustand gehalten und re-
gelmäßig gereinigt werden,

2.	 Fußböden und Oberflächen von Arbeitsmitteln und Ar-
beitsflächen leicht zu reinigen sind,

3.	 geeignete Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen (sie-
he Abschnitt 4.4 Absatz 8),

4.	 vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten vor-
handen sind, sofern Arbeitskleidung erforderlich ist; die 
Arbeitskleidung ist regelmäßig sowie bei Bedarf, insbe-
sondere nach möglicher mikrobieller Verunreinigung, zu 
wechseln und fachgerecht durch den Arbeitgeber zu rei-
nigen.

(2)  Zur Umsetzung der allgemeinen Hygieneanforderungen 
tragen unter anderem bei

1.	 Stärkung des allgemeinen Hygienebewusstseins der Be-
schäftigten durch den Arbeitgeber,

2.	 regelmäßige und bedarfsweise Reinigung des Arbeits-
platzes,

3.	 reinigen/wechseln von mikrobiell verunreinigter Ar-
beitskleidung und persönlicher Schutzausrüstungen 
(Beispiele siehe Anhang 1),

4.	 Vermeidung von Verunreinigungen durch z. B. verunrei-
nigte Schutzhandschuhe auf unbelastete Gegenstände,

5.	 Vermeidung der Verschleppung durch z. B. verunreinigte 
Kleidung oder auch über mobile elektronische Geräte in 
unbelastete Bereiche wie Sozialräume, Fahrzeuge usw.,

6.	 Trennung verunreinigter und sauberer Gegenstände wie 
Werkzeuge oder Kleidungsstücke,

7.	 korrekte Benutzung vorhandener Einrichtungen und 
Möglichkeiten zur Arbeitsplatz- und Körperhygiene,

8.	 Vermeidung von Hand-Gesicht-Kontakten bei der Ar-
beit,

9.	 Reinigen der Hände vor Eintritt in die Pausen und bei 
Beendigung der Tätigkeit,

10.	beim Händereinigen bzw. -desinfizieren ist darauf zu 
achten, dass dieses nicht durch z. B. Ringe, Armbänder, 
Uhren, künstliche bzw. lange Fingernägel und ähnliches 
beeinträchtigt wird,

11.	Kommunikation der Hygienemaßnahmen, z. B. Aushang 
eines Hygieneplanes.

4.3	 Auswahl von Schutzmaßnahmen

(1)  Die Schutzmaßnahmen müssen in Abhängigkeit von der 
Höhe der Gefährdung festgelegt werden; d. h. je höher die 
Gefährdung, umso sicherer muss die Gefährdung vermieden 
bzw. minimiert werden. Allgemeine Anforderungen an 
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Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit von der Höhe der Ge-
fährdung sind in der TRBA 400 festgelegt.

(2)  Bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen ist das STOP-
Prinzip zu beachten. Das STOP-Prinzip beschreibt die 
Rangfolge von Schutzmaßnahmen. Diese Rangfolge hat der 
Arbeitgeber bei der Festlegung und Anwendung von Schutz-
maßnahmen grundsätzlich zu beachten. Das STOP-Prinzip 
wird oft auch als STOP-Hierarchie, -Reihenfolge oder 
-Rangfolge bezeichnet. Es beruht auf der Reichweite und 
Wirksamkeit der Maßnahmen. Dabei stehen die einzelnen 
Buchstaben „STOP“ für jeweils verschiedene Arten von 
Schutzmaßnahmen: 

1.	 S – Substitution 

2.	 T – Technische Schutzmaßnahmen 

3.	 O – Organisatorische Schutzmaßnahmen 

4.	 P – Persönliche Schutzmaßnahmen 

Persönliche Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu allen an-
deren Maßnahmen.

(3)  Zunächst ist im Rahmen der Substitution zu prüfen, ob

1.	 Arbeitsverfahren durch solche ersetzt werden können, 
die mit einer geringeren Gefährdung, z. B. aufgrund ge-
ringerer Freisetzung, einhergehen,

2.	 Biostoffe durch solche mit einem geringeren Gefähr-
dungspotenzial ersetzt werden können,

soweit dies nach der Art der Tätigkeit oder nach dem Stand 
der Technik möglich ist.

(4)  Ist eine Verfahrensänderung bzw. Substitution der Bio-
stoffe nicht möglich, sind als nächstes technische und orga-
nisatorische Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen. Wenn 
technische und organisatorische Maßnahmen nicht ausrei-
chen, um die Gefährdung auf ein sicheres Maß zu reduzie-
ren, sind persönliche Schutzmaßnahmen anzuwenden.

(5)  Sind einzelne Maßnahmen nicht ausreichend, um Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten, 
sind verschiedene Maßnahmen miteinander zu verknüpfen, 
unter Beachtung des STOP-Prinzips.

(6)  Es gibt Tätigkeiten mit Biostoffen wie z. B. Einsätze bei 
Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen, bei denen diese 
Rangfolge nicht immer eingehalten werden kann. Organisa-
torische Maßnahmen und persönliche Schutzmaßnahmen 
(insbesondere Atemschutz) erlangen dann im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung eine besondere Bedeutung.

(7)  Ein Abweichen von der Rangfolge der Schutzmaßnah-
men ist in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen.

(8)  Bei der Auswahl und Umsetzung von Schutzmaßnah-
men sind der Stand der Technik sowie gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse zu beachten und umzusetzen. 
Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmit-
teln und die Einrichtung neuer Arbeitsplätze. Haben sich 
der Stand der Technik oder gesicherte arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse fortentwickelt und erhöht sich die Arbeits-
sicherheit dadurch erheblich, sind die Schutzmaßnahmen in-
nerhalb einer angemessenen Frist anzupassen.

(9)  Bei der Ermittlung und Auswahl von Schutzmaßnah-
men können branchen- oder tätigkeitsspezifische Hand-
lungsempfehlungen herangezogen werden.5

4.4	 Technische und bauliche Maßnahmen

(1)  Belastete Bereiche sind von unbelasteten Bereichen 
räumlich zu trennen.

(2)  Die Oberflächen von Arbeitsflächen, Arbeitsmitteln 
(Maschinen, Betriebseinrichtungen), Fußböden, Wänden 
und Decken sollen leicht zu reinigen sein. Werden Wasser 
oder Reinigungsmittel verwendet, müssen die Oberflächen 
entsprechend beständig sein. Schwer zugängliche oder 
schwer zu reinigende Oberflächen oder Einbauten können 
dazu vor Beginn der Tätigkeiten z. B. staubdicht abgeklebt 
werden.

(3)  Es sind Arbeits- und Reinigungsverfahren nach dem 
Stand der Technik einzusetzen, die zur Vermeidung bzw. 
Reduktion von Bioaerosolen führen. Zum Stand der Technik 
zählen unter anderem:

1.	 gekapselte Maschinen und Anlagen oder geschlossene 
Förderwege für staubende Schüttgüter,

2.	 geschlossene Kabinen auf Gabelstaplern, Radladern oder 
anderen Fahrzeugen; die Kabinen sind insbesondere in 
Bereichen mit hoher bzw. sehr hoher Gefährdung im Sin-
ne der TRBA 400 mit klimatisierter Schutzbelüftung6 
auszustatten,

3.	 Einsatz von Maschinen und Geräten, die mit einer wirk-
samen Absaugung ausgerüstet sind, die Stäube sind mit 
Entstaubern mindestens der Staubklasse M zu erfassen; 
bei Tätigkeiten mit hohem Staubanfall empfiehlt sich er-
gänzend der Einsatz eines Vorabscheiders,

4.	 Absaugung von Bioaerosolen am Arbeitsplatz möglichst 
nahe an der Emissionsquelle,

5.	 raumlufttechnische Maßnahmen mit Anordnung der Ab-
saugelemente möglichst nahe an der Emissionsquelle, um 
in diesen Bereichen hohe lokale Luftwechselraten zu er-
halten. Bei mobilen Arbeitsplätzen wie z. B. Baustellen 
kann dies durch den Einsatz mobiler Luftreiniger reali-
siert werden,

6.	 raumlufttechnische Maßnahmen zur wirksamen Durch-
lüftung des Bereiches und zur gleichmäßigen Versorgung 
des Raumes mit Frischluft (Luftwechsel),

7.	 Niederschlagung des entstehenden Staubes durch Ver-
sprühen von Wasser, das mikrobiell nicht verunreinigt 
sein darf,

8.	 zentrale Staubsaugeranlagen mit Rohranschlüssen,

9.	 Reinigung durch Saugen oder feucht Wischen. Zur Staub
aufnahme/Staubsaugen sind Industriestaubsauger bzw. 
Entstauber mindestens der Staubklasse M einzusetzen. 
Das Reinigen durch Kehren ohne staubbindende Maß-
nahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit 
Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.

5 	 Zusammenstellung von Rechtstexten, DGUV Regelwerk sowie weiteren 
branchen-, betriebs- oder arbeitsplatzbezogene Schriften und Medien der 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung: https://www.dguv.de/medi-
en/inhalt/praevention/themen_a_z/biologisch/kobas/bio_liste_kobas.
pdf?query=webcode+m203819 

6 	 Für „Baumaschinen“ siehe DGUV Information 201-004 – Für „Land-
wirtschaftliche Maschinen“ siehe TRBA 230 Abschnitt 4.1 (3) 4.
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(4)  Bei der Kombination und Anordnung verschiedener 
lufttechnischer Maßnahmen sind mögliche Wechselwirkun-
gen durch Luftströmungen und Verschleppungen zu beach-
ten. Lüftungskurzschlüsse sind zu vermeiden. Zugluft auf 
Grund von geöffneten Türen, Fenstern oder Durchgängen, 
die die Absaugleistung beeinträchtigt, ist zu vermeiden.7

(5)  Die Luft ist so zu führen, dass Bioaerosole vom Beschäf-
tigten weggeführt werden. Eine Verschleppung von Bioaero-
solen in andere Bereiche ist zu vermeiden. Dies kann z. B. 
durch Unterdruckhaltung wie beispielsweise in einem Ab-
zug erreicht werden. Aus dem belasteten Bereich abgeleitete 
Luft (Fortluft) ist so zu führen bzw. zu reinigen, dass keine 
belastete Luft in die Atemluft anderer Beschäftigter oder 
Dritter gelangt.

(6)  Bei einer Fortführung der abgesaugten Luft muss der 
Bereich mit ausreichend Zuluft versorgt werden, um die ab-
gesaugte Luft zu ersetzen. Es ist für ausreichend dimensio-
nierte Zuluftöffnungen zu sorgen. Die Zuluft muss den be-
troffenen Bereich gleichmäßig durchströmen. Die Zuluftöff-
nungen werden dazu möglichst diagonal gegenüber der Ab-
lufterfassung installiert.

(7)  Abgesaugte Luft darf in den Bereich nur zurückgeführt 
werden, wenn sie wirksam gereinigt wurde. Der Hauptfilter 
muss dabei aus Filtermaterialien bestehen, die mindestens 
den Anforderungen der Staubklasse M bzw. HEPA H13 
entsprechen.8

(8)  Es sind leicht erreichbare Waschgelegenheiten mit flie-
ßendem Wasser, Einrichtungen zum hygienischen Trocknen 
der Hände sowie geeignete Hautreinigungs- und Hautpfle-
gemittel vorzuhalten.9 Auch an mobilen und abgelegenen 
Arbeitsplätzen ist für eine Möglichkeit der hygienischen 
Händereinigung und -trocknung zu sorgen.

(9)  Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, 
sind Waschräume oder Duschmöglichkeiten vorzusehen. 
Gründe für die Einrichtung eines Waschraumes können z. B. 
Tätigkeiten mit starker Verunreinigung oder starker Ge-
ruchsbelastung sein.

(10)  Bei Tätigkeiten mit Kontakt zu Biostoffen sind vom 
Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten und ge-
trennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- und Pri-
vatkleidung vorzusehen.

(11)  Es sind vom Arbeitsplatz getrennte Möglichkeiten der 
Aufbewahrung und Einnahme der Pausenverpflegung zur 
Verfügung zu stellen.

4.5	 Organisatorische Maßnahmen 

(1)  Die Maßnahmen für allgemeine Hygiene sind in einem 
Reinigungs- und Hygieneplan festzuhalten (Beispiel siehe 
Anhang 1).

(2)  Der Arbeitgeber muss den Beschäftigten ausreichend 
Zeit und Möglichkeiten zur Umsetzung der festgelegten 
Maßnahmen zur Verfügung stellen, insbesondere hinsicht-
lich Maßnahmen der Körper- und Arbeitsplatzhygiene.

(3)  Die Zahl der Beschäftigten, die Biostoffen ausgesetzt 
sind oder sein können, ist auf das für die Erfüllung der Ar-
beitsaufgabe notwendige Maß zu begrenzen.

7 	 Weitere Hinweise finden Sie in der DGUV Regel 109-002

8 	 Weitere Hinweise finden Sie im DGUV Grundsatzes 309-012

9 	 ASR A4.1 Sanitärräume

(4)  Sofern entsprechend der Gefährdungsbeurteilung Des-
infektionsmaßnahmen erforderlich sind, müssen diese mit 
geprüften und auf den Einsatzzweck sowie auf die relevan-
ten Biostoffe abgestimmten Desinfektionsmitteln durchge-
führt werden.10 Die Desinfektionsmaßnahmen sind bezüg-
lich möglicher toxikologischer oder physikalisch-chemi-
scher Eigenschaften im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung gemäß GefStoffV zu berücksichtigen. Es handelt sich 
bei den einzusetzenden Desinfektionsmitteln um Biozid-
Produkte. Daher sind die Vorgaben des Biozidprodukte-
rechts, insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
(Biozidprodukte-Verordnung) zu beachten.

(5)  Beschäftigte dürfen an Arbeitsplätzen, an denen die Ge-
fahr einer Verunreinigung durch Biostoffe besteht, keine 
Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Hierfür sind 
die nach Abschnitt 4.4 Absatz 11 eingerichteten Bereiche zu 
nutzen.

(6)  Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass durch 
mikrobiell verunreinigte PSA inklusive Schutzkleidung oder 
Arbeitskleidung keine Verschleppung in unbelastete – auch 
private – Bereiche erfolgt. Daher muss diese, wenn sie bei 
Tätigkeiten mit erhöhter Exposition oder bei Kontakt mit 
mikrobiell verunreinigten Oberflächen getragen wurde, 
oder erkennbar verunreinigt ist,

1.	 vor Betreten von Pausen- und Bereitschaftsräumen abge-
legt oder im Falle von Arbeitskleidung überdeckt wer-
den.

2.	 von der Privatkleidung getrennt aufbewahrt werden.

3.	 vom Betrieb gereinigt werden und darf von den Beschäf-
tigten nicht zur Reinigung nach Hause mitgenommen 
werden. Einwegschutzkleidung ist zu entsorgen.

(7)  Sofern Privatkleidung als Arbeitskleidung getragen wird 
gilt Absatz 6 sinngemäß.

(8)  Abfälle mit Biostoffen sind in geeigneten Behältnissen 
zu sammeln.

(9)  Sofern Tiere, wie z. B. Nagetiere, Tauben, Insekten oder 
Ähnliches zu einer Gefährdung führen, sind geeignete 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

(10)  Lagerbedingungen, die eine Vermehrung von Biostof-
fen begünstigen, sind zu vermeiden.

4.6	 Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)

(1)  Reichen technische und organisatorische Maßnahmen 
nicht aus oder können nicht angewandt werden, müssen 
PSA vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und von den 
Beschäftigten getragen werden.

(2)  Kriterien zur Auswahl der PSA bei Gefährdungen durch 
Biostoffe sind der gleichnamigen Schrift des ABAS zu ent-
nehmen.11

(3)  PSA kann durch beispielsweise Hitzestau, Atemwider-
stand, Feuchtigkeitseinschluss oder Beweglichkeitsein-
schränkungen zu einer Belastung der Beschäftigten führen. 
Belastende PSA darf daher nur eingesetzt werden

10	 Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfek-
tionsmittel und -verfahren sowie Desinfektionsmittel-Liste des VAH 
[Links siehe Literaturhinweise]

11 	Beschluss 45/2011 des ABAS vom 5.12.2011 (befindet sich z. Zt. in Über-
arbeitung) [Links siehe Literaturhinweise]
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1.	 bei unregelmäßigen oder nur gelegentlichen, kurzzeiti-
gen Tätigkeiten mit hoher Exposition oder

2.	 als vorübergehende Maßnahme bis technische oder orga-
nisatorische Maßnahmen umgesetzt wurden.

(4)  Wenn die inhalative Exposition gegenüber sensibilisie-
rend und toxisch wirkenden Biostoffen trotz Ausschöpfung 
aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen 
nicht mindestens auf die Gefährdungsstufe „erhöht“ nach 
TRBA 400 reduziert werden kann, ist unverzüglich Atem-
schutz bereitzustellen und anzuwenden. Auch in der Ge-
fährdungsstufe „erhöht“ kann das Tragen von Atemschutz 
zusätzlich erforderlich sein.

(5)  Die erforderlichen PSA (z. B. Handschutz, Körper-
schutz, Schutzschuhe, Augenschutz/Gesichtsschutz, parti-
kelfiltrierender Atemschutz) sind auf der Basis der Unter-
weisung bestimmungsgemäß zu benutzen. 

(6)  Es ist sicherzustellen, dass die Gebrauchsdauer (Trage-
zeit) für Atemschutz beachtet und eingehalten wird.12 Auch 
bei anderen PSA wie z. B. Schutzhandschuhen oder Schutz-
anzügen kann eine Belastung durch das Tragen 
bestehen.13Auch für diese Fälle kann eine Begrenzung der 
Gebrauchsdauer erforderlich sein.

(7)  Wiederverwendbare PSA sind nach Benutzung zu reini-
gen, instand zu halten und gegebenenfalls auszutauschen, 

um eine zusätzliche Exposition durch die mikrobielle Ver-
unreinigung der PSA zu vermeiden.

(8) Nicht wiederverwendbare PSA (Einwegartikel) sind 
nach Benutzung, spätestens arbeitstäglich, zu entsorgen.

4.7 Wirksamkeitsprüfung

Die Prüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaß-
nahmen ist integraler Bestandteil der Gefährdungsbeurtei-
lung. Entsprechende Hinweise zur Prüfung sind in der 
TRBA 400 in Abschnitt Wirksamkeitsprüfung beschrieben.

Anhang 1: Beispiel Reinigungs- und Hygieneplan 

Ein praxistauglicher Reinigungs- und Hygieneplan enthält 
üblicherweise in tabellarischer Form alle Maßnahmen der 
persönlichen und objektbezogenen Hygiene in übersichtli-
cher Form. Alle notwendigen Angaben zu den zu verwen-
denden Mitteln, Einwirkdauern, Häufigkeiten und zur je-
weiligen Zielgruppe sind einzutragen. Komplexere Reini-
gungsaufgaben können zusätzlich in Form einer Anleitung 
aufgenommen werden. Die Inhalte des Reinigungs- und Hy-
gieneplans müssen den Betroffenen in geeigneter Weise be-
kannt gemacht werden (Aushang und Unterweisung). Das 
vorgestellte Beispiel ist nach den betrieblichen und personel-
len Gegebenheiten umzugestalten. 

Was Wer Wann Wie Womit

Händereinigung  
(Sofern keine hygienische 
Händedesinfektion 
durchgeführt wird)

alle 

nach Verunreinigung
vor und nach Toilettenbe-
nutzung
vor der Pause bzw. vor 
dem Umgang mit Lebens-
mitteln
bei Bedarf

Flüssigseife aus dem 
Spender auf die feuchten 
Hände geben und ca. 
20–30 Sekunden verreiben, 
gründlich abspülen und 
mit Einmalhandtüchern 
sorgfältig abtrocknen.

NAME
der Waschlotion

Hautschutz14 alle

vor Schmutz- oder Feucht-
arbeiten
nach der Händereinigung
mehrmals täglich

Nach Entnahme aus der 
Spenderflasche bzw. -tube 
in die Haut einmassieren.

NAME
des Hautschutz- 
und Hautpflege-
produktes

Hautpflege14 alle Am Arbeitsende
Nach Entnahme aus der 
Spenderflasche bzw. -tube 
in die Haut einmassieren.

NAME
des Hautschutz- 
und Hautpflege-
produktes

Hygienische Hände
desinfektion alle

nach Kontakt mit mögli-
cherweise infektiösem 
bzw. mikrobiell verunrei-
nigtem Material oder 
Flächen (z. B. Körperaus-
scheidungen oder Blut; 
verunreinigte Toilettensit-
ze o. ä.)

Desinfektionsmittel in aus-
reichender Menge (ca. 
3–5 ml) aus dem Spender 
entnehmen und ca. 
30 Sekunden in die 
trockenen Hände einrei-
ben.
Kein Wasser verwenden.

NAME
des Desinfekti-
onsmittels
Konzentration
Einwirkzeit

Waschbecken und 
Toilettenreinigung

zuständiges 
Personal täglich oder nach Bedarf

Feucht-Wisch-Methode 
ggf. desinfizierend 
abwischen

NAME
des Reinigungs-
mittels
Konzentration
Einwirkzeit

12 	Einzelheiten hierzu siehe z. B. DGUV Regel 112-190

13 	Einzelheiten hierzu siehe TRGS 401 sowie DGUV Regelwerk in den Literaturhinweisen

14 	Nähere Einzelheiten hierzu siehe z. B. DGUV Information 212-017 oder Epidemiologisches Bulletin des RKI „Aspekte der Hautverträglichkeit, des Haut-
schutzes und der Hautpflege“ [Links siehe Literaturhinweise]
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Was Wer Wann Wie Womit

Flächenreinigung
Fußböden, Arbeitsflächen 
(z. B. Tische), sonstige 
Kontaktflächen (z. B. 
Türklinken)

zuständiges 
Personal täglich oder nach Bedarf

Feucht-(bzw. Nass-)
Wisch-Methode ggf. 
desinfizierend abwischen

NAME
des Reinigungs-
mittels
Konzentration
Einwirkzeit

Aufbereitung der
Reinigungsutensilien
(z. B. Reinigungstücher,
Wischbezüge)

zuständiges 
Personal täglich oder nach Bedarf In der Waschmaschine bei 

mindestens 60 °C waschen
NAME
des Waschmittels

Reinigung der Arbeits-
kleidung

Im Betrieb 
oder 
Mietwäsche-
service

mindestens wöchentlich 
oder bei Bedarf, z. B. bei 
sichtbarer mikrobieller 
Verunreinigung 

bei mindestens 60 °C 
waschen

NAME
des Waschmittels

Raumlüftung jeweilige 
Mitarbeiter 4 x täglich und nach Bedarf Stoßlüftung über die Fenster

Literaturhinweise

Gesetze und Verordnungen – www.gesetze-im-internet.de

	– Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffver-
ordnung – BioStoffV)

	– Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV)

	– Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – 
IfSG)

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (Auswahl) 
– www.baua.de/trba

	– TRBA 001 Allgemeines und Aufbau des Technischen Re-
gelwerks zur Biostoffverordnung – Anwendung von 
Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)

	– TRBA 100 Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen in Laboratorien

	– TRBA 110 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Bio-
stoffen in der biotechnologischen Produktion von Bio-
pharmazeutika, Diagnostika und Impfstoffen

	– TRBA 120 Versuchstierhaltung

	– TRBA 213 Abfallsammlung: Schutzmaßnahmen

	– TRBA 214 Anlagen zur Behandlung und Verwertung 
von Abfällen

	– TRBA 220 Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen 
Anlagen

	– TRBA 230 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft 
und bei vergleichbaren Tätigkeiten

	– TRBA 240 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit mik-
robiell kontaminiertem Archivgut

	– TRBA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheits-
dienst und in der Wohlfahrtspflege

	– TRBA 260 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen in der Veterinärmedizin und bei 
vergleichbaren Tätigkeiten

	– TRBA 400 Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeur-
teilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

	– TRBA/TRGS 406 Sensibilisierende Stoffe für die Atem-
wege

DGUV Regeln und Informationen – publikationen.dguv.de/
regelwerk

	– DGUV Regel 101-017 Reinigungsarbeiten mit Infekti-
onsgefahr in medizinischen Bereichen

	– DGUV Regel 109-002 Arbeitsplatzlüftung − Lufttechni-
sche Maßnahmen

	– DGUV Regel 112-189 Einsatz von Schutzkleidung

	– DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgerä-
ten

	– DGUV Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Ge-
sichtsschutz

	– DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschu-
hen

	– DGUV Information 201-004 Fahrerkabinen mit Anla-
gen zur Atemluftversorgung auf selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen bei Bauarbeiten

	– DGUV Information 201-005 Handlungsanleitung zur 
Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung 
(BioStoffV) Tätigkeiten mit Boden sowie bei Grundwas-
ser- und Bodensanierungsarbeiten

	– DGUV Information 201-028 Gesundheitsgefährdung 
durch Biostoffe bei der Schimmelpilzsanierung

	– DGUV Information 207-206 Prävention chemischer Ri-
siken beim Umgang mit Desinfektionsmitteln im Ge-
sundheitswesen

	– DGUV Information 209-051 Keimbelastung wasserge-
mischter Kühlschmierstoffe

	– DGUV Information 212-017 Auswahl, Bereitstellung 
und Benutzung von beruflichen Hautmitteln

	– DGUV Information 213-016 Betriebsanweisungen nach 
der Biostoffverordnung
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– DGUV Information 214-021 Biologische Arbeitsstoffe 
beim Umgang mit Verstorbenen

– DGUV-Liste „Zusammenstellung von Biostoff-relevan-
ten Vorschriften, Regeln und Informationen“, siehe: 
http://www.dguv.de

Informationsportale

– Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – 
www.baua.de

– Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – www.dguv.
de

– Robert Koch-Institut – www.rki.de

– GESTIS-Biostoff-Datenbank – https://biostoffe.dguv.de

Weitere Quellen

– Begriffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (Bio-
StoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
 https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/Glossar

– „Kriterien zur Auswahl der PSA bei Gefährdungen 
durch biologische Arbeitsstoffe“, wird derzeit aktuali-
siert (Beschluss 45/2011 des ABAS vom 5.12.2011) 
 https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfueh 
rung-von-Ausschuessen/ABAS/Stellungnahmen/PSA.
html 

– Sachstandsbericht des ABAS „Bedeutung von Mykoto-
xinen im Rahmen der arbeitsplatzbezogenen Gefähr-
dungsbeurteilung“ (www.baua.de/de/Themen-von-A-
Z/Biologische-Arbeitsstoffe/ABAS/aus-dem-ABAS/pdf/
Bedeutung-von-Mykotoxinen.pdf)

– Sachstandsbericht des ABAS „Irritativ-toxische Wirkun-
gen von luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen am 
Beispiel der Endotoxine“ (www.baua.de/de/Themen-
von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/ABAS/aus-dem-
ABAS/pdf/Endotoxinpapier.pdf)

– Epidemiologisches Bulletin 18/2015 des Robert Koch-
Institut „Aspekte der Hautverträglichkeit, des Haut-
schutzes und der Hautpflege“ https://www.rki.de/DE/
Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/18_15.
pdf?__blob=publicationFile

– Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und aner-
kannten Desinfektionsmittel und -verfahren (https://
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/
Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittellist/Desinfekti-
onsmittelliste_node.html)

– Desinfektionsmittel-Liste des VAH (https://vah-liste.
mhp-verlag.de/)
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Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
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Röntgendiagnostik für die Ausführung der Tätigkeit vom 
10.6.2022 aktualisiert und zusammengeführt. 

Nr. 
Vollzug § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4  
Strahlenschutzgesetz
: Anhaltszahlen für das notwendige Personal zur 
sicheren Ausführung von Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Anwendung am Men-
schen

g: 38. Sitzung des Fachausschusses Strahlenschutz 
(FAS) unter dem Länderausschuss Atomkernener-
gie, Mai 2025, TOP 08
Az. S II 4 – 1530/003-2025.0001

– Rdschr. d. BMUKN v. 18.7.2025 – S II 4 –  
1530/003-2025.0001 –

h § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Strahlenschutzgesetz 
SchG) kann die Genehmigung für Tätigkeiten im Zu-

enhang mit der Anwendung am Menschen nur erteilt 
en, wenn gewährleistet ist, dass das für die sichere Aus-

ung der Tätigkeit notwendige Personal in ausreichender 
ahl zur Verfügung steht.

m den Vollzug zu vereinfachen und zu vereinheitlichen 
er Fachausschuss Strahlenschutz (FAS) in seiner 38. Sit-
 im Mai 2025 die diesem Schreiben angehängten Erläu-

ngen und Tabellen für das notwendige Personal be-
ssen. Damit wurden insbesondere Regelungen aus Un-
schnitt 2.1.2 Personalbedarf der Richtlinie Strahlen-

tz in der Medizin und aus dem BMUV-Rundschreiben 
eichende Anzahl von Medizinphysikexperten in der 

Ich bitte Sie, die Erläuterungen und Tabellen in der Anlage 
Anhaltszahlen für das notwendige Personal zur sicheren 
Ausführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der An-
wendung am Menschen beim Vollzug des Strahlenschutz-
rechts ab sofort zu Grunde zu legen. 

Die Regelungen zum notwendigen Personal in Unterab-
schnitt 2.1.2 der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin 
und aus dem BMUV-Rundschreiben S II 4 – 1512/004-
2020.0005 vom 10.6.2022 werden hiermit außer Kraft ge-
setzt.

An die 

für den Vollzug des Strahlenschutzgesetzes 
zuständigen obersten Landesbehörden

gemäß E-Mail-Verteiler

– nur per E-Mail – 

Anlage Stand: 18.7.2025

Anhaltszahlen für das notwendige Personal  
zur sicheren Ausführung von Tätigkeiten  

im Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen

Für genehmigte Tätigkeiten muss nach § 14 Absatz 1 
Nummer 4 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG), in Bezug auf 
Medizinphysik-Experten (MPE) auch i. V. m. § 14 Absatz 1 
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Nummer 2 StrlSchG, gewährleistet sein, dass das für die si-
chere Ausführung der Anwendung ionisierender Strahlung 
und radioaktiver Stoffe am Menschen notwendige Personal 
in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht. Für angezeigte 
Tätigkeiten ergibt sich diese Anforderung aus § 19 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 6 StrlSchG, der auf die vorgenannte Geneh-
migungsvoraussetzung verweist.

Die zuständige Behörde prüft anhand der im Genehmi-
gungs- oder Anzeigeverfahren vorgelegten Unterlagen, ob 
die Anforderung nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 und 4 
StrlSchG eingehalten wird. Im Rahmen der Aufsicht über-
prüft sie die sachgerechte Umsetzung durch den Strahlen-
schutzverantwortlichen (SSV).

Der SSV, der eine Genehmigung beantragt oder eine An-
zeige erstattet, ermittelt den Personalbedarf selbst. Die nach-
folgende Tabelle enthält Anhaltszahlen zur Ermittlung des 
Personalbedarfs, der für eine sichere Ausführung des Um-
gangs mit radioaktiven Stoffen beziehungsweise des Betriebs 
einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder ei-
ner Röntgeneinrichtung im Zusammenhang mit der Anwen-
dung am Menschen in der Regel notwendig ist. Die Anhalts-
zahlen der Tabelle orientieren sich unter anderem an der An-
zahl der eingesetzten Vorrichtungen und Geräte, der ange-
wendeten Verfahren und einem üblichen Patientenaufkom-
men.

Besondere Umstände des Einzelfalls, die zu einem höhe-
ren oder niedrigeren Personalbedarf gegenüber den Anhalts-
zahlen in der Tabelle führen können, liegen insbesondere 
vor, wenn

	– das Patientenaufkommen,

	– der Unterstützungsbedarf von Patienten bei der Anwen-
dung oder

	– die Häufigkeit und Art der Verwendung von Anlagen, 
Geräten oder Verfahren

in den jeweiligen Schichten wesentlich vom üblichen Stan-
dard abweichen.

Auch weitere Personalbedarfsempfehlungen, z. B. der 
Fachgesellschaften, können insbesondere bei neuen oder 
speziellen Verfahren als Ermittlungsgrundlage herangezogen 
werden.

Die Anhaltszahlen geben Vollzeitäquivalente basierend 
auf einer Wochenarbeitszeit von ca. 40 Stunden an.

In der Tabelle bleibt der zusätzliche Personalbedarf, der 
sich aus weiteren Aufgaben des eingesetzten Personals (z. B. 
dosimetrische Überwachung, Unterweisung und Einwei-
sung) sowie abwesenheitsbedingten Vertretungen ergibt, un-
berücksichtigt. Bei den Ärzten ist insbesondere der aus-

schließlich für die weitere medizinische Versorgung der Pa-
tienten benötigte Personalaufwand nicht abgebildet.

Der SSV kann zur Deckung des notwendigen Personalbe-
darfs sowohl eigenes Personal als auch externes Personal ein-
setzen, sofern es über das notwendige Wissen und die not-
wendigen Fertigkeiten im Hinblick auf die mögliche Strah-
lengefährdung und die anzuwendenden Strahlenschutzmaß-
nahmen verfügt (§ 13 Absatz 1 Nummer 4 StrlSchG). Dies 
gilt grundsätzlich auch für die Hinzuziehung eines MPE 
(§ 14 Absatz 1 Nummer 2 StrlSchG). Bei Einsatz eines exter-
nen MPE sind im Rahmen eines Vertrags zwischen dem SSV 
und dem Dritten die zu erbringenden Leistungen, insbeson-
dere Aufgaben und Verfügbarkeiten, sowie die Laufzeit fest-
zulegen. Der SSV stellt vertraglich auch sicher, dass ein MPE 
auf seine Anforderung innerhalb eines dem jeweiligen Sze-
nario angemessenen Zeitraumes – in der Regel 24 Stunden – 
im für den Strahlenschutz erforderlichen Umfang zur Verfü-
gung steht. Die zuständige Behörde kann, soweit erforder-
lich, Festlegungen zum Einsatz von externen MPE oder 
sonstigem externen Personal als Nebenbestimmung in die 
Genehmigung aufnehmen oder als Anordnung nach § 179 
Absatz 2 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) treffen.

Ärztliches Personal mit den erforderlichen Kenntnissen 
im Strahlenschutz, aber ohne die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz (z. B. während des Sachkundeerwerbs), 
darf nach § 145 Absatz 1 Nummer 2 StrlSchV nur unter stän-
diger Aufsicht und Verantwortung eines Arztes mit der er-
forderlichen Fachkunde im Strahlenschutz ionisierende 
Strahlung und radioaktive Stoffe am Menschen anwenden.

Nur wenn mindestens 50 Prozent des Personalbedarfs 
durch Fachkundige gedeckt wird, kann die zuständige Be-
hörde eine Anrechnung von Personal im Sachkundeerwerb 
mit einem Faktor von bis zu 0,5 gestatten. Voraussetzung ist, 
dass mindestens die Hälfte der Dauer des Sachkundeerwerbs 
absolviert wurde.

Grundsätzlich obliegt dem SSV die Entscheidung, ob Per-
sonen mit den erforderlichen Kenntnissen im Strahlenschutz 
oder Personen mit der Fachkunde im Strahlenschutz die An-
wendung technisch durchführen (§ 145 Absatz 1 und 2 
Satz 1 StrlSchV). Entsprechend der Komplexität der Verfah-
ren und der verbundenen Risiken müssen in der Teletherapie 
jedoch immer zwei Personen am Ort der technischen Durch-
führung sein, wobei mindestens eine Person fachkundig ent-
sprechend § 145 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 StrlSchV sein 
muss.

Die Tabelle enthält keine Anhaltszahlen für den Betrieb 
von Röntgeneinrichtungen für die Projektionsradiographie, 
die Durchleuchtung mit niedrigen Expositionen, die Digitale 
Volumentomographie für Hochkontrastbildgebung, Tomo-
synthese und die Partikeltherapie, da hier der Personalbedarf 
im Einzelfall ermittelt wird.
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Tabelle:	 Anhaltszahlen zur Ermittlung des notwendigen Personals für die Genehmigung und Anzeige im Zusammen-
hang mit Anwendungen am Menschen

Personal

Bereich

Bezugswerte

Ärztliches Personal mit der 
erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz 
(§ 14 Absatz 1 Nummer 4 
StrlSchG i. V. m. § 145 Absatz 1 
und 2 Satz 1 Nummer 1 
StrlSchV)

Medizinphysik-Experten 

 
(§ 14 Absatz 1 Nummer 2 und 
Nummer 4 StrlSchG i. V. m. 
§ 131 StrlSchV)

Personal für die technische 
Durchführung 

(§ 145 Absatz 2 StrlSchV)

Strahlentherapie

Teletherapie 

pro Schicht n Anlagen: 
n plus 1 

Signifikante Nutzung perso-
nalintensiver Therapien (z. B. 
Ganzkörperbestrahlung, SRS, 
adaptive Strahlentherapie):

plus 0,5 je Methode

n Anlagen:
n plus 1 zur engen 
Mitarbeit

Signifikante Nutzung perso-
nalintensiver Therapien (z. B. 
Ganzkörperbestrahlung, SRS, 
adaptive Strahlentherapie):

plus 0,5 zur engen Mitar-
beit je Methode

2 pro Anlage

Brachytherapie

bei ca. 400 Applikati-
onen pro Jahr

1 1 zur engen Mitarbeit

Röntgentherapie

pro Schicht 1 1 
individuelle Bestrahlungspla-
nung (z. B. IORT): 

zur engen Mitarbeit

standardisierte Behandlung 
(z. B. Tiefentherapie):

zur Mitarbeit

1

Nuklearmedizin

Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie

pro Schicht

insgesamt

2
bei mehr als 3 Diagnostikein-
heiten*:

plus 0,3 
je weitere Diagnostikein-
heit

bei mehr als 10 Therapiebet-
ten: 

plus 1

signifikante Nutzung 
personalintensiver Therapi-
en (z. B. SIRT): 
plus 1

2 zur engen Mitarbeit
bei mehr als 4 Diagnostikein-
heiten*:

plus 1

bei mehr als 10 Therapiebet-
ten:

plus 1 zur engen Mitarbeit

signifikante Nutzung 
personalintensiver Therapi-
en (z. B. SIRT, aufwändige 
Dosimetrie**)
plus 1

n Gammakameras, SPECT, 
SPECT/CT:

n plus 1

n PET/CT:
n mal 2
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Nuklearmedizinische Diagnostik und standardisierte Behandlung

pro Schicht

insgesamt

1 
bei mehr als 3 Diagnostikein-
heiten:

plus 0,3 je weitere Diagnos-
tikeinheit

1 zur Mitarbeit

Betreuungszeit 16 Stunden pro 
Jahr je Diagnostikeinheit

n Gammakameras, SPECT, 
SPECT/CT:

n plus 1

n PET/CT:
n mal 2

*  Gammakamera, SPECT-, SPECT/CT- und PET/CT-Gerät

**  Patientenspezifische Dosimetrie vor oder nach der Therapie, sofern in SSK-Publikation „Therapeutische Verfahren in der Nuklearmedizin“ oder von 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften empfohlen

Röntgendiagnostik

Computertomographie (CT), digitale Volumentomografie (DVT) für Niedrigkontrastbildgebung

insgesamt Ermittlung im Einzelfall 
anhand der Anzahl der zu 
untersuchenden Personen

1 zur Mitarbeit;

Betreuungszeit 10 Stunden pro 
Monat für die erste Röntgen-
einrichtung, für jede weitere 
5 Stunden pro Monat***

Ermittlung im Einzelfall

Interventionen mit Röntgeneinrichtungen zur Durchleuchtung, die mit einer erheblichen Exposition verbunden sind

pro Schicht

insgesamt

1

1 zur Mitarbeit;

Betreuungszeit 12 Stunden pro 
Monat für die erste Röntgen-
einrichtung, für jede weitere 
6 Stunden pro Monat***

1

*** Gilt für jede zusätzliche, gleichartige Anwendung

1.	 Begriffe:

Stereotaktische Radiotherapie (SRS):

	 „Die SRS ist ein Verfahren der perkutanen Strahlenthera-
pie, bei der ein klar abgrenzbares Zielvolumen präzise 
mit einer hohen Strahlendosis behandelt wird.“ (Gu-
ckenberger M, Baus WW, Blanck O, Combs SE, Debus J, 
Engenhart-Cabillic R, et al. Definition and quality requi-
rements for stereotactic radiotherapy: consensus state-
ment from the DEGRO/DGMP Working Group Stereo-
tactic Radiotherapy and Radiosurgery. Strahlentherapie 
und Onkologie 2020;196(5):417-420)

Selektive intraarterielle Radiotherapie (SIRT):

	 Die selektive intraarterielle Radiotherapie (SIRT), die 
auch als Transarterielle Radioembolisation (TARE) oder 
Radioembolisation bezeichnet wird, ist eine Therapie mit 
radionuklidbeladenen körperverträglichen inerten Mik-
rosphären, die im Rahmen einer angiographischen Inter-
vention in eine Leberarterie appliziert werden. (Formu-
lierung angelehnt an DGN Handlungsempfehlung (S1-
Leitlinie), Zeitschrift Nuklearmedizin 5/2017)

Brachytherapie: 

a)	 „strahlentherapeutische Methode, bei der der Abstand 
zwischen der Quelle der Primärstrahlung und dem zu 
bestrahlenden Gewebe weniger als 10 cm beträgt“ 
(DIN 6814-8)

b)	 „Strahlentherapie, bei der eine oder mehrere Strahlen-
quellen, die sich innerhalb oder nahe am Zielvolumen be-
finden, verwendet werden“ (DIN EN 60601-2-X)

Intraoperative Strahlentherapie (intraoperative radiothera-
py, IORT):

	 Strahlentherapeutische Methode, bei der ein operativ 
freigelegtes klinisches Zielvolumen bestrahlt wird 
(DIN 6814-8). 

	 Die IORT kann je nach angewendetem Verfahren in das 
Teilgebiet Teletherapie, Brachytherapie oder Röntgen-
therapie fallen.
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Bundesministerium für Gesundheit

Änderung der Meldeanleitung zur Statistik PG 5 

1.	 In der Meldeanleitung zur Statistik PG 5 werden rück-
Erlass 
Änderungen des Kontenrahmens und der  

Statistikvordrucke der sozialen Pflegeversicherung
Bezug:  Mein Schreiben (per E-Mail) vom 27. Juni 2025 

Nach Abstimmung mit den Ministerien und Senatsverwal-
tungen für Arbeit, Soziales und Gesundheit der Länder gebe 
ich folgende Änderungen des Kontenrahmens und der Sta-
tistikvordrucke sowie deren Meldeanleitungen für die Träger 
der sozialen Pflegeversicherung bekannt: 

I.  Änderungen des Kontenrahmens 

1. Das Konto 1280 und dessen Bestimmung werden rück-
wirkend zum 1.1.2025 gestrichen. 

2. Die Kontenart 366 und deren Bestimmung werden 
rückwirkend zum 1.1.2025 gestrichen. 

3. Das Konto 3660 und dessen Bestimmung werden rück-
wirkend zum 1.1.2025 gestrichen. 

4. Das Konto 3661 und dessen Bestimmung werden rück-
wirkend zum 1.1.2025 gestrichen. 

5. Das Konto 3662 und dessen Bestimmung werden rück-
wirkend zum 1.1.2025 gestrichen. 

II.   Änderungen der Statistikvordrucke der Träger der 
sozialen Pflegeversicherung und deren Meldeanlei-
tungen 

Alle Änderungen unter I. sind entsprechend in den Statisti-
ken zu übernehmen. 

Änderung der Meldeanleitung zur Statistik PJ 1 

In der Meldeanleitung zur Statistik PJ 1 wird rückwirkend 
ab 1.1.2024 unter II.5. die Überschrift 5.1. wie folgt neu ge-
fasst: 

 „5.1. Zu den Schlüssel-Nummern 08210, 08910, 08950 
und 08970“ 

wirkend ab 01.01.2023 unter B.I.2. in Satz 5 nach der 
Zahl 21 die Worte „bis 23“ eingefügt. 

2.	 In der Meldeanleitung zur Statistik PG 5 wird rückwir-
kend ab 01.01.2023 unter B.II. zu Feld 10 Absatz 4 in 
Satz 2 die Zahl „21“ durch die Zahl „23“ ersetzt. 

3.	 In der Meldeanleitung zur Statistik PG 5 wird rückwir-
kend ab 01.01.2023 unter B.II. zu Feld 10 im 4. Absatz 
in Satz 3 nach der Zahl 21 die Worte „bis 23“ eingefügt. 

4.	 In der Meldeanleitung zur Statistik PG 5 werden rück-
wirkend ab 01.01.2023 unter B.II. zu Feld 11.1 und 
Feld 11.2 in Satz 1 nach der Zahl 21 die Worte „bis 23“ 
eingefügt. 

5.	 In der Meldeanleitung zur Statistik PG 5 werden rück-
wirkend ab 01.01.2023 unter B.II. zu Feld 11.5 in Satz 1 
nach der Zahl 21 die Worte „bis 23“ eingefügt. 

Bonn, den 4. August 2025
411-18410

Bundesministerium für Gesundheit

Im Auftrag

Sabine Bubley

An die 

bundesunmittelbaren Träger  
der sozialen Pflegeversicherung 

über das 

Bundesamt für Soziale Sicherung  
Friedrich-Ebert-Allee 38  
53113 Bonn
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